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I RECHTSGRUNDLAGEN 
Rechtsgrundlagen Bund: 

Baugesetzbuch  (BauGB)  (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.07.2014 (BGBl. I S. 945).   

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S. 132), geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548). 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzei-
chenverordnung 1990 – PlanzV 90)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 
S. 58) sowie die Anlage zur PlanzV 90, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 
(BGBl. I S. 1509) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Sep-
tember 2002 (BGBl. I S.3830), zuletzt geändert am 02.07.2013 (BGBl. I S. 1943)  

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. August 2012 
(BGBl. I S. 1726).  

Wasserhaushaltsgesetz  (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert am 07.08.2013 
(BGBl. I S. 2585). 

Bundesfernstraßengesetz (FStrG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I 
S. 1206), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585). 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
bodenschutzgesetz  - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 
5 Absatz 30 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212). 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154) 

Raumordnungsgesetz  (ROG) vom 22.12.2008 (BGBI. I S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585) m.W.v. 01.03.2010 

 

Rechtsgrundlagen Rheinland-Pfalz: 

Landesbauordnung (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.1998 (GVBl., S. 365), 
zuletzt geändert am 09.03.2011 (GVBl. S. 47) 

Landesplanungsgesetz (LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.04.2003 (GVBl. 2003, 
S. 41), zuletzt geändert am 28.09.2010 (GVBl. S. 280). 

Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturde nkmäler (Denkmalschutz- und -
pflegegesetz - DSchPfIG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.03.1978 (GVBl 1978, S. 
159), zuletzt geändert am 28.09.2010 (GVBl. S. 301). 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LkWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.11.2013 
(GVBl. S. 459). 

Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswa ssergesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22.01.2004 (GVBl. S. 53), zuletzt geändert am 09.03.2011 (GVBl. S. 47).). 

Landesbodenschutzgesetz  (LBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.07.2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert am 28.09.2010 (GVBl. S. 280)., diese Änderungen aufgehoben durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23.11.2011 (GVBl. S. 402). 

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz  (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert am 27.05.2014 (GVBl. S. 72). 
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II VERFAHREN 

1 Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Ab s. 8 BauGB) 

Der Ausschuss für Bau, Planung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt der Verbandsgemeinde Westerburg 
hat mit Beschluss vom 28.01.2014 die Einleitung des Verfahrens zur 5. Teiländerung des Fläche-
nnutzungsplanes der Verbandsgemeinde Westerburg beschlossen.  

Der Beschluss wurde am 13.02.2014 ortsüblich bekannt gemacht. 

2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstige n Träger öffentlicher Belange 
(§ 4 Abs. 1 BauGB) sowie der Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB) 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden anhand 
des Vorentwurfs der 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des Wäller-Parks 
über die Planung unterrichtet und hatten vom 10.02.2014 bis zum 28.02.2014 Gelegenheit zur Äuße-
rung.  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange aufgefordert, sich im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB zu äußern. 

3 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 A bs. 1 BauGB) 

Die Öffentlichkeit erhielt vom 17.02.2014 bis einschließlich 07.03.2014 Gelegenheit zur allgemeinen 
Einsicht in den Vorentwurf der 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des Wäl-
ler-Parks“. Dabei wurde ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  

 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde im Wäller-Wochenspiegel am 13.02.2014 ortsüblich bekannt ge-
macht.  

4 Landesplanerische Stellungnahme gem. § 20 Landesp lanungsgesetz Rheinland-
Pfalz 

Die Landesplanerische Stellungnahme wurde eingeholt und liegt mit Datum vom 29.04.2014 vor. 

5 Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB)  

Die Öffentlichkeit erhielt vom 19.05.2014 bis einschließlich 20.06.2014 Gelegenheit zur allgemeinen 
Einsicht in die 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des Wäller-Parks. Dabei 
wurde ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde im Wäller-Wochenspiegel am 08.05.2014 ortsüblich bekannt ge-
macht. 

6 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öff entlicher Belange (§ 4 Abs. 2 
BauGB) und der Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB) 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom 09.05.2014 unter Beifügung des Entwurfs der 5. Teiländerung des Flächennutzungs-
planes für den Bereich des Wäller-Parks sowie der Begründung mit Umweltbericht über die Planung 
unterrichtet und zur Äußerung bis zum 13.06.2014 aufgefordert. 

Die Stellungnahmen wurden vom Ausschuss für Bau, Planung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt der 
Verbandsgemeinde Westerburg in der Sitzung am ...... gewürdigt. 
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7 Genehmigung der 5. Teiländerung des Flächennutzun gsplanes für den Bereich 
des Wäller-Parks (§ 6 Abs. 1 BauGB) 

Der .... hat in seiner  Sitzung am ....... die 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
des Wäller-Parks beschlossen. Die Genehmigung durch erfolgte mit Schreiben vom .......Az........... 
durch ....... 

8 Bekanntmachung (§ 6 Abs. 5 BauGB) 

Die Genehmigung der 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des Wäller-Parks 
wurde im ........ vom .............. ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde darauf hin-
gewiesen, dass die 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des Wäller-Parks mit 
der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 BauGB während der 
Dienststunden in .........zu jedermanns Einsicht bereit gehalten wird. 
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III WESENTLICHE INHALTE, ZIELE, ZWECKE UND AUSWIRKU NGEN 
DER PLANUNG 

1 Planungsziele  

Mit der 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des Wäller-Parks wird die Vo-
raussetzung zur Schaffung von Gewerbe- und Mischbauflächen auf einer militärischen Konversions-
fläche geschaffen. Die vorliegende Teiländerung erfolgt für den Bereich des Bebauungsplanes "Wäl-
ler-Park" in der Stadt Westerburg. Durch die Teiländerung wird der Flächennutzungsplan an die im 
Bebauungsplan "Wäller-Park" vorgesehenen Planungsziele angepasst. Diese sind: 

�  Wiedernutzbarmachung eines innerhalb des Stadtgebiets liegenden ehemals militärisch ge-
nutzten Areals (militärische Konversion), 

�  Schaffung innenstadtnaher und nachfrageorientierter Gewerbeflächen zur Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 

�  Nachverdichtung bereits gewerblich geprägter Baustrukturen im Bestand (Verminderung von 
neuer Bodeninanspruchnahme), 

�  Schaffung von Flächen zur Ansiedlung einer Schule mit ergänzenden Nutzungen (Stärkung 
des Schulstandortes Westerburg), 

�  Sicherung von schützenswerten Grünstrukturen und Biotopen, 

�  Sicherung der technischen und verkehrlichen Erschließung, 

�  Verteilung bzw. Staffelung der geplanten Nutzungen entsprechend den schall- und lärmtech-
nischen Erfordernissen und Belangen. 

2 Erfordernis der Planung 

Nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Für den Planbereich ist die Aufstellung des Bebauungspla-
nes "Wäller-Park" vorgesehen. Das Areal umfasst weite Teile der ehem. Wällerkaserne. Realisiert 
werden sollen im Wesentlichen gewerbliche und gemischte Nutzungen. Diese werden bauplanungs-
rechtlich als Gewerbe-, Industrie- und Mischgebiete im Bebauungsplan festgesetzt. Zur Erschließung 
werden öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. Des Weiteren werden grünplanerische Festsetzungen 
getroffen.  

Diese Nutzungen sind nicht aus dem derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwickelt. Der Flä-
chennutzungsplan ist deshalb für diese Teilflächen zu ändern. Die Änderung erfolgt im Parallelverfah-
ren. 

3 Plangebiet 

3.1 Lage und Größe des Plangebietes/ Geltungsbereic h 

Das Plangebiet liegt im Nordwesten am Stadtrand der Stadt Westerburg und umfasst eine Größe von 
ca. 39 ha. Es  grenzt unmittelbar an die umliegende Wohn- und Gewerbebebauung an und ist direkt 
an die Langenhahner Straße (L294) angeschlossen und darüber sowohl von der Landesstraße L288 
als auch von dem ca. 800m entfernten Westerburger Stadtzentrum erreichbar. 
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Abbildung 1: Übersichtslageplan ehemalige Wäller-Ka serne im Stadtgebiet Westerburg 1 

Folgende Flurstücke befinden sich dabei im Geltungsbereich der 5. Teiländerung des Fläche-
nnutzungsplanes für den Bereich des Wäller-Parks: 

Flurstücke im Plangebiet: 

16 /5, 32 / 5, 7 /11, 32 / 4, 7 / 8, 7 / 2, 7 / 13, 7 / 3, 7 / 10, 7 / 4, 15 / 2, 7 / 12, 32 / 2, 32 / 1, 32 / 6  
 

Die genauen Abgrenzungen des Plangebietes gehen aus folgender Planzeichnung hervor:  

 
Abbildung 2: Geltungsbereich der 5. Teiländerung de s Flächennutzungsplanes (unmaßstäblich) 

3.2 Ehemalige militärische Nutzung 

Die Wällerkaserne wurde in ihren Grundzügen Anfang der 60er Jahre errichtet und war Standort des 
154. Panzerbataillons der Bundeswehr. Im Laufe der Jahre erfolgten bauliche Ergänzungen und Ver-

                                                      

1 QUELLE: OPENSTREETMAP (OSM) UNTER HTTP://OPENSTREETMAP.DE/KARTE.HTML#, ZUGRIFF AM: 15.05.2012. 
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änderungen. Zuletzt wurde im Jahr 2001 die neue Kleiderkammer errichtet. Die endgültige Aufgabe 
der Liegenschaft durch die Bundeswehr erfolgte zum 31. Dezember 2007.  

Der Geltungsbereich der 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes für den Bereich "Wäller-Park"  
umfasst das eigentliche Kasernenareal sowie kleine Teile des nördlich angrenzenden Standort-
übungsplatzes. Es gliedert sich in einen Unterkunftsbereich östlich des Hölzbaches und in einen tech-
nischen Bereich (z.B. Kfz- und Werkhallen, Panzerabstellflächen, überdachte Fahrzeugabstellflächen, 
technische Anlagen usw.) westlich des Baches. Im Norden befindet sich die neue Kleiderkammer und 
die Panzerwaschanlage im Übergang zum Standortübungsplatz. Nördlich der Unterkunftsbereiche 
befinden sich ehem. Sportanlagen. 

Das Gelände wird zentral von Nord nach Süd vom Hölzbach durchflossen.  

Die Kaserne verfügt über ein eigenes Straßensystem sowie ein Entwässerungssystem (Trennsystem 
für Oberflächen- und Schmutzwasser). Abwasser wurde über verschiedene Abscheider und über zwei 
Regenrückhaltebecken im Süden der Kaserne dem Hölzbach und bzw. der städtischen Kanalisation 
zugeleitet.2  

3.3 Historischer Bergbau 

Der Änderungsbereich erfolgt zwar aktuelle kein Bergbau unter·Bergaufsicht, allerdings bestehen In-
formationen / Hinweise auf historisch betriebenen Bergbau. So liegen gemäß Landesamt für Geologie 
und Bergbau im Plangebiet die auf Eisen verliehenen Bergwerksfelder "Christian IX", "Molsberg I“ und 
„Aufklärung", sowie die auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern "Gute Hoffnung“, "Gershasen" 
und „Franz I“. Alle Bergwerksfelder sind bereits erloschen. Über tatsächlich erfolgten Abbau in den 
Bergwerksfeldern "Christian IX“, "Molsberg I“, "Aufklärung" und „Gershasen" liegen keine Dokumenta-
tionen oder Hinweise vor.  

Nach vorhandenen Unterlagen befindet sich im nördlichen Teil des Geltungsbereiches der „Tiefe 
Wasserstollen" des Bergwerkes "Franz I". Dieser verläuft vom Stollenmundloch an ca. 200 m in nörd-
liche Richtung durch das Plangebiet und hat eine Teufe bis ca. 15 m. Weitere Grubenbaue der Braun-
kohlegruben "Franz I" und "Christiane" grenzen im Norden an das Plangebiet an. Der Abbau von 
Braunkohle fand in diesen Bergwerken im Zeitraum von 1887 - 1924 in Teufen von ca.. 5 m bis ca. 
15 m statt. 

Die Dokumentationen zum Bergwerk "Gute Hoffnung" reichen von 1901 bis in das Jahr 1818 zurück. 
In dieser Zeit wurde umfangreich untertägig Braunkohle in Teufen von ca. 5 m bis ca. 50 m abgebaut. 
Westlich des Hülsbaches (im Geltungsbereich) ist das Stollenmundloch des "Alten Stollen" dokumen-
tiert. Der "Alte Stollen" verläuft ca. 240 m in westlicher Richtung und endet in einem Versuchsschacht 
(Teufe ca. 8 m). Weitere Grubenbaue grenzen ebenfalls westlich an das ausgewiesene Plangebiet an. 
Hier ist umfangreicher Abbau dokumentiert. Ferner befindet sich der "Schacht Heinrich" unmittelbar 
süd-westlich des Geltungsbereiches. Über die Teufe oder Sicherung dieses Schachtes liegen keine 
weiteren Informationen vor. 

Die Genauigkeit der erfolgten Angaben ist in Abhängigkeit von der Qualität der historischen Gruben-
risse sowie den Höhenangaben des Risswerkes in Bezug auf die wahre Höhe der Tagesoberfläche zu 
bewerten. Anhand der Angaben aus der topographischen Karte wurden ca. 414 m zugrunde gelegt. 
Die Lagegenauigkeit beträgt +-20 m. 

Die Gewinnung von Rohstoffen in tages- bzw. oberflä chennahen Bereichen (von 0 m - 30 m 
bzw. von 30 m - 50 m) kann sich zeitlich uneingesch ränkt jederzeit auf die Tagesoberfläche 
auswirken (z.B. Setzungen, Senkungen oder Tagesbrüc he). 

Bei nicht dauerstandsicherverfüllten Tagesöffnungen, können jederzeit die Schachtsäule zeitlich un-
begrenzt abgehen. Die Angaben zur Lage bzw. Teufe sind unter Berücksichtigung der Genauigkeit 
von historischen Rissen zu bewerten. 

                                                      

2  LIEGENSCHAFTSBERICHT, KONVERSION MILITÄRISCHER LIEGENSCHAFTEN RHEINLAND-PFALZ, BERICHT ZUR ERHEBUNG 

UND BEWERTUNG DER LIEGENSCHAFT BW-WÄLLER-KASERNE WESTERBURG, REGISTRIER-NR.: 143 09308-0002/000-
00 CLS-NR.: 666; NOV. 2006 
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Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz weist darauf hin, dass vorgenannten In-
formationen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, 
dass nicht dokumentierter historischer Bergbau erfolgte oder Unterlagen im Laufe der Zeit nicht über-
liefert wurden. Es wird bezüglich der vorgenannten Hinweise, die Einbeziehung eines Baugrundbera-
ters bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen  Baugrunduntersuchung empfohlen. 

3.4 Vorhandene Nutzungen im Plangebiet 

Ein Teil der vorhandenen Unterkunfts-, Versorgungs- und Verwaltungsgebäude, Lagerhallen sowie 
Werkstätten werden zur Zeit bereits wieder genutzt. Neben einer Schule, die Anfang 2012 am Stand-
ort in vorhandenen Unterkunftsgebäuden eröffnet hat, gibt es verschiedene Logistik-, Lager- und 
Handwerksbetriebe, die sich seit Mitte 2011 im Gebiet angesiedelt haben. 

3.5 Planungs- und Standortalternativen 

Mit der Flächenentwicklung wird ein Beitrag zur Brachflächenaktivierung und Innenentwicklung geleis-
tet. Auf diese Weise wird ein städtebaulicher Missstand beseitigt und die Inanspruchnahme neuer 
Flächen verhindert. Standortalternativen bestehen dazu nicht. 

4 Übergeordnete Planungen, sonstige Gutachten und F achplanungen 

4.1 Landesentwicklungsprogramm IV und Regionaler Ra umordnungsplan Mittel-
rhein-Westerwald (Entwurf) 

Im LEP IV (Z31) wird ausgeführt, dass die Nutzung ziviler und militärischer Konversionsflächen Vor-
rang vor der Neuausweisung im Außenbereich hat. Die Umnutzung ziviler und militärischer Konversi-
onsflächen zu neuen Gewerbeflächen soll vorrangig dort erfolgen, wo die lokalen oder regionalen Vo-
raussetzungen gegeben sind. 

Gemäß Regionalem Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald wird Westerburg als Mittelzentrum 
festgelegt. Zentrale Orte sind auch Gewerbestandorte. Hier soll eine räumliche Konzentration stattfin-
den (G 34), da gerade in den zentralen Orten die verkehrliche Anbindung günstig ist. Des Weiteren 
sollen auch Gewebeflächenpotenziale für örtliche Handwerks- und Gewerbebetriebe vorgehalten wer-
den. (G36) 

Mit der Wäller-Kaserne und den dort bereits bestehenden gewerblich nutzbaren Hallen und Gebäuden 
sowie der vorhandenen Infrastruktur bestehen gute Voraussetzungen für eine Wiedernutzung zu ge-
werblichen Zwecken. Der Bedarf in der Stadt Westerburg an solchen Flächen zeigt sich daran, dass 
eine Vielzahl der bestehenden Gebäude / Hallen bereits vor Abschluss der Planverfahren wiederge-
nutzt wird. So haben sich in bestehenden Hallen bereits verschiedene gewerbliche Nutzungen ange-
siedelt. Zudem wurde eine Schulnutzung durch den Umbau der ehemaligen Mannschaftsquartiere 
etabliert. Durch die bereits vorhandene Infrastruktur bestehen gute Voraussetzungen für die Entwick-
lung gewerblicher und gemischter Bauflächen. Mit der Wiedernutzung kann die Inanspruchnahme von 
Bauflächen im Außenbereich verhindert werden. Damit wird den entsprechenden Zielen der Landes-
planung Rechnung getragen. 

Im Rahmen des Entwurfes des ROP Mittelrhein-Westerwald werden Schwellenwerte für die im Rah-
men der vorbereitenden Bauleitplanung darzustellenden Wohnbauflächen  festgelegt. Festgelegt wird 
ferner das Verfahren zur Bedarfsermittlung. Anzurechnen sind demzufolge auch 50% gemischter Bau-
flächen. Mitte 2011 war für die VG Westerburg das vorhandene Potenzial bereits deutlich höher als 
der errechnete Bedarf. Allerdings ist gemäß dem Entwurfes des ROP Mittelrhein-Westerwald eine 
Darstellung weiterer Gemischter Bauflächen auch bei vorhandenem Überhang an Wohnbauflächenpo-
tenzialen möglich. 

Bei der im Mischgebiet vorgesehenen Wohnnutzung handelt es sich zudem perspektivisch um Wohn-
nutzung, die in Bezug zur benachbarten Montessori-Schule steht. Vorgesehen ist die Realisierung 
einer Internatsnutzung, Wohnungen / Unterkünfte für Lehrer und ggf. auch die Möglichkeit zur Ansied-
lung von Familien, die sich im direkten Umfeld der Schule niederlassen möchten. Das Einzugsgebiet 
der Schule beträgt über 50 km. 
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Ein weiteres relevantes raumordnerisches Ziel betrifft die Einzelhandelsentwicklung. Gemäß Lande-
sentwicklungsprogramm (LEP IV) ist die Ansiedlung und die Erweiterung großflächiger Einzelhandels-
betriebe mit innenstadtrelevanten Sortimenten nur noch in städtebaulich integrierten Bereichen zuläs-
sig. Hierzu zählen insbesondere die Kernbereiche von Städten und Gemeinden, d.h. deren Ortskerne 
(zentrale Versorgungsbereiche). Zusätzlich können Ergänzungsstandorte festgelegt werden. 

Gemäß Regionalem Raumordungsplan soll in Gemeinden mit zentralen Versorgungsbereichen in ge-
werblichen Bauflächen Einzelhandel mit innenstadtrelevanten Sortimenten ausgeschlossen werden, 
um die Flächen für das produzierende Gewerbe und das Handwerk zu reservieren. 

Die VG Westerburg trägt diesen Zielen Rechnung in dem ein entsprechendes Einzelhandelskonzept 
erarbeitet wurde. Eine Berücksichtigung dessen Vorgaben, erfolgt auf Ebene der Bebauungsplanung. 

4.2 Einzelhandelskonzept der Verbandsgemeinde Weste rburg 

Im bereits genannten Einzelhandelskonzept3 der VG Westerburg werden - entsprechend den Zielen 
der Regional- und Landesplanung - zentrale Versorgungsbereiche und Ergänzungsstandorte festge-
legt. Ziel dieser Regelungen ist der Schutz der zentralen Versorgungsbereiche vor Beeinträchtigungen 
durch die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel an städtebaulich nicht integrierten Standorten 

Die Wäller-Kaserne ist dabei weder als zentraler Versorgungsbereich noch als Ergänzungsstandort 
festgelegt. Im Einzelhandelskonzept wird das Gebiet der Wällerkaserne als für den Einzelhandel nicht 
geeignet eingestuft, da hierdurch ein weiterer Standort im Stadtgebiet geschaffen würde, der eine 
Zersiedlung des Stadtgebietes und des Einzelhandels zur Folge hätte. Zudem wird als ein Ziel für die 
Einzelhandelsentwicklung formuliert, dass die Gewerbegebiete vorrangig zur Ansiedlung von Hand-
werk, Dienstleistung und produzierendem Gewerbe gesichert werden sollen. Hinsichtlich des sog. 
Handwerkerprivilegs wird ausgeführt, dass derartige Verkaufsstellen ausnahmsweise zugelassen 
werden können. Diese Vorgaben werden im Rahmen der Bebauungsplanung umgesetzt. 

4.3 Bisherige Darstellungen des Flächennutzungsplan es der Verbandsgemeinde 
Westerburg  

Im derzeit rechtkräftigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Westerburg wird für den Plan-
bereich im Wesentlichen Sonderbaufläche "Militär" und in geringem Umfang Grünflächen dargestellt. 

                                                      

3  ISU, IMMISSIONSSCHUTZ, STÄDTEBAU, UMWELTPLANUNG, EINZELHANDELS- UND ZENTRENKONZEPT FÜR DIE 

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG, STAND: 11.05.2012 
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5 Auswirkungen der Planung 

5.1 Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des  Be bauungsplanes Wäller- 
Park 4 

Auf Grund der Nutzungen im und um das Plangebiet sowie auf Grund der umgebenden Verkehrstras-
sen (Landesstraßen L 288 und L 294 und Bahnstrecke Limburg - Altenkirchen) ist mit Lärmeinwirkun-
gen zu rechnen. Deshalb wurden im Rahmen einer Schalltechnischen Untersuchen zur Bebauungs-
planung folgende Parameter untersucht: 

�  Gewerbelärmeinwirkungen, 

�  Verkehrslärmeinwirkungen auf das Plangebiet durch den Kfz-Verkehr auf den Landesstraßen 
L 288 und L 294 sowie durch den Zugverkehr auf der Bahnstrecke Limburg - Altenkirchen 
(Oberwesterwaldbahn), 

�  Verkehrslärmeinwirkungen im / durch die Nutzungen im Plangebiet. 

Im Ergebnis der Untersuchung wurden Emissionskontingente im Bebauungsplan festgesetzt. 

5.2 Altlasten  

Bezüglich der Situation im Themenbereich Altlasten / Bodenbelastungen wird auf Kapitel IV4.4 ver-
wiesen. 

                                                      

4  SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN WÄLLERPARK IN WESTERBURG, BERICHT-NR.:P12-019/3, 
FIRU GFI MBH, KAISERSLAUTERN, NOVEMBER 2013 
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6 Planinhalte 

Die Wesentliche Nutzung soll entsprechend den Planungszielen eine gewerbliche Nutzung beinhalten. 
Deshalb werden vorwiegend gewerbliche Bauflächen dargestellt. Diese wurden im Rahmen der Be-
bauungsplanung ausdifferenziert, sowohl was zulässige, ausnahmweise zulässige und unzulässige 
Nutzungen angeht, als auch was die Art der Nutzung angeht. Hier wurde nach Gewerbe- und Indust-
riegebieten unterschieden. Damit soll für die zukünftigen Nutzer ein möglichst breiter Ansiedlungs-
spielraum geschaffen werden.  

Im Rahmen der Flächennutzungsplanteiländerung wurden in geringem Maße gemischte Bauflächen 
dargestellt. Diese befinden sich in direkter Nachbarschaft zur bereits ansässigen Schule. Hier soll zum 
einen die Möglichkeit geschaffen werden, Nutzungen anzusiedeln, die die Schulnutzung ergänzen. 
Dies umfasst z.B. Wohnen für Schüler (z.B. Internat), Wohnen für Lehrer oder Familien, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und sportliche Zwecke sowie Beherbergungsbetriebe und Schank- und 
Speisewirtschaften für Gäste der Schule. Des Weiteren soll die Möglichkeit geschaffen werden, das 
Spektrum an gewerblichen Ansiedlungsmöglichkeiten im gesamten Wäller-Park abzurunden. 

Neben den Bauflächen werden öffentliche Verkehrsflächen dargestellt. Diese orientieren sich vorwie-
gend am Bestand. Das Plangebiet ist an die Langenhahner Straße (L294) über die Einmündung 
Rheinhold-Ferger-Str. (ehem. Theo-Neeb-Straße) angeschlossen.  

Für eine geordnete Rückhaltung von Niederschlagswasser werden Flächen für die Abwasserbeseiti-
gung mit der Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken bestimmt. Bei den Rückhaltebecken handelt 
es sich um bestehende Becken. 

Innerhalb des Plangebietes werden des weiteren Grünflächen sowie der Hölzbach dargestellt. Dies 
dient der Sicherung der vorhanden hohen Durchgrünung des Plangebietes und der Bachbegleitenden 
Grünstrukturen. Auf Ebene der Bebauungsplanung "Wäller-Park" wurden umfangreiche 
gründordnerische und landespflegerische Maßnahmen zur Aufwertung und zum Ausgleich getroffen. 

In die Planzeichnung wurden pauschal nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope als Nach-
richtliche Übernahmen aufgenommen.  

7 Verkehr, Technische Infrastruktur/ Ver- und Entso rgung (Belange der Erschlie-
ßung) 

Die Erschließung erfolgt über die L 294. Entlang der freien Strecke der L 294 besteht eine Bauver-
botszone von 20 m, gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand der klassifizierten Straße 
(§ 22 Abs. 1 Landesstraßengesetz -  LStrG-). Diese Bauverbotszone gilt auch für Werbeanlagen ge-
planter Gewerbebetriebe und ist im Rahmen nachfolgender Planungen zu beachten.  

Die verkehrliche Erschließung darf nur über den bereits vorhandenen Anschluss an die L 294 zwi-
schen Netzknoten 5413150 und 5413152 bei Station 0,687 erfolgen. 

Im Plangebiet bestehen die Systeme zur Ver- und Entsorgung. Grundsätzlich sollen die bestehenden 
Strukturen und Anlagen weiter genutzt bzw. für eine Reaktivierung instandgesetzt werden. Dies wird 
auf Ebene der Bebauungsplanung geprüft und entsprechend der Notwendigkeit saniert, modifiziert 
und ergänzt. 

8 Flächenbilanz 

Gemischte Bauflächen ca. 4,1 ha 

Gewerbliche Bauflächen ca. 20,4 ha 

Straßenverkehrsfläche ca. 2,4 ha 

Versorgungsfläche Abwasser ca. 0,1 ha 

Grünfläche ca. 11,8 ha 

Wasserfläche ca. 0,5 ha 

Geltungsbereich ca. 39,3 ha 
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IV UMWELTBERICHT 

1 Gesetzliche Grundlage 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 
BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt und in einem Umweltbericht entsprechend der Anlage zum BauGB beschrieben und 
bewertet werden. In welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Ab-
wägung erforderlich ist, ist für jeden Bauleitplan (d. h. Flächennutzungs- und Bebauungsplan) von der 
Gemeinde festzulegen (§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB). Hierzu werden im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, de-
ren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, auch zur Äußerung im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert (Scoping).  

Ein Scopingtermin hat am 23. Mai 2011 vor Ort bereits im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
"Wäller-Park" stattgefunden. Als wesentliche Ergebnisse wurde festgehalten, dass im Rahmen dieses 
Verfahrens eine Biotopkartierung durchzuführen und dass bzgl. faunistischer Untersuchungen im Be-
reich des Truppenübungsplatzes insbesondere das Tagfalter und Wiesenbrüter-Vorkommen zu unter-
suchen ist. Diese Untersuchungen wurden auf Ebene der Bebauungsplanung bereits durchgeführt 
und berücksichtigt.  

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein aner-
kannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans 
angemessenerweise verlangt werden kann (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB). Liegen Landschaftspläne oder 
Pläne des Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts vor, sind deren Bestandsaufnahmen und 
Bewertungen heranzuziehen (§ 2 Abs. 4 Satz 6 BauGB). 

Die Umweltprüfung soll in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanver-
fahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden, wenn für das 
Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebauungsplanver-
fahren eine Umweltprüfung durchgeführt wird (§ 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB, sog. 
Abschichtungsregelung). 

Von der Abschichtungsregelung wird im vorliedenden Planungsprozess Gebrauch gemacht, da 
auf Ebene der Flächennutzungsplanung und der Bebauu ngsplanung jeweils eine Umweltprü-
fung durchzuführen ist. Im Rahmen der Teiländerung des Flächennutzungsplanes wird im We-
sentlichen auf die Ergebnisse der Umweltprüfung im Rahmen der Bebauungsplanung zurück-
gegriffen. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB). 

Nach Abschluss des Planverfahrens überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur 
Abhilfe zu ergreifen. Sie nutzen dabei die im Umweltbericht angegebenen Überwachungsmaßnahmen 
und die Informationen der Behörden (§ 4c BauGB). Dazu unterrichten die Behörden die Gemeinde, 
sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bauleitplans erhebliche, 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat (§ 4 Abs. 3 BauGB). 
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2 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte  der 5. Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes 5 

2.1 Vorbemerkungen und Planungsvorgaben 

Als Grundlage für die vorliegende 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes konnte zur Erarbeitung 
des Umweltberichts gem. § 2a BauGB sowie der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB auf die Er-
gebnisse des Umweltberichtes mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz gem. § 9 BNatSchG und § 1a 
BauGB für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wäller-Park“ der Stadt Westerburg (Wester-
waldkreis, Rheinand-Pfalz) sowie auf die in diesem Zusammenhang erstellte naturschutzfachliche 
Grundlagenerhebung und die erstellten Gutachten zurückgegriffen werden. 

Bei der Änderung, Erweiterung oder Neuaufstellung von Flächennutzungsplänen sind gemäß §§ 1a, 2 
(4) und 2a BauGB die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft, des Bodens und des Klimas zu berück-
sichtigen. Im Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan "Wäller-Park" wurden die Planungsgrund-
lagen ermittelt, landschaftspflegerische Zielvorstellungen für das Plangebiet entwickelt, dargestellt und 
geprüft. 

Gemäß BauGB ist darzulegen und in die Abwägung mit einzubeziehen, wie Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft vermieden oder unvermeidbare Beeinträchtigungen ausgeglichen oder ersetzt 
werden können. Die durch die Ausweisung zusätzlich zu erwartenden Belastungen sind ebenfalls Be-
standteil der Untersuchungen. Dies ist bereits mit einer hohen Detailschärfe auf Ebene der Be-
bauungsplanung "Wäller-Park" erfolgt.  

Im Folgenden werden deshalb die Ergebnisse auf über geordnete bzw. der Planungsebene des 
Flächennutzungsplanes angemessene Faktoren berücksi chtigt. 

Gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB muss der Umweltbericht folgende Informationen 
enthalten:  

1. Einleitung mit folgenden Angaben:  

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich der 
Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Um-
fang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben, und 

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele 
und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden, 

2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden, mit Angaben der  

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, ein-
schließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden, 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung und 
bei Nichtdurchführung der Planung, 

c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen und 

d) in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der 
räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, 

3. folgenden zusätzlichen Angaben:  

                                                      

5  VGL., TEIL 2 DER BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN WÄLLER-PARK DER STADT WESTERBURG: UMWELTBERICHT GEM. 
§ 2A BAUGB MIT INTEGRIERTEM FACHBEITRAG NATURSCHUTZ GEM. § 9 BNATSCHG EINSCHL. TEXTLICHER 

FESTSETZUNGSVORSCHLÄGE, BFL, BÜRO FÜR FREIRAUMPLANUNG UND LANDSCHAFTSARCHITEKTUR, STAND: 
NOVEMBER 2013 
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a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 
Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 
Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, 

b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkun-
gen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt und 

c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach dieser An-
lage.“ 

Der nachfolgende Umweltbericht folgt in seiner Gliederung den planungsmethodischen Erfordernis-
sen.  

2.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten  Ziele der Flächennutzungs-
planteiländerung, einschließlich der Beschreibung d er Darstellungen des Plans 
mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Be darf an Grund und Bo-
den der geplanten Vorhaben 

2.2.1 Beschreibung der Darstellungen 

Mit der Planung werden gewerbliche Bauflächen und Mischgebietsflächen dargestellt sowie Grünflä-
chen und Verkehrsflächen. 

2.2.2 Standort des geplanten Vorhabens  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um die ehemalige Bundeswehr-Liegenschaft „Wäller-Kaserne“, 
die nordwestlich an die geschlossene Siedlungslage der Stadt Westerburg anschließt.  

Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Rand der Innenstadt von Westerburg und umfasst 
eine Größe von ca. 39 ha.  

Das Plangebiet ist mit ehemaligen Unterkunfts-, Versorgungs- und Verwaltungsgebäuden, Lagerhal-
len sowie Werkstätten bebaut. Auf dem Gelände befinden sich bereits verschiedene Nutzungen. Ne-
ben einer Schule, die Anfang 2012 am Standort geöffnet hat, gibt es verschiedene Logistik-, Lager- 
und Handwerksbetriebe, die sich seit Mitte 2011 im Gebiet angesiedelt haben.“ 

 
���������	
�	 �����	���	���	���������������	������� ������ � 	
�

                                                      

6 © LANDSCHAFTSINFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ (LANIS)/LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND GEOBASIS-
INFORMATIONEN, WWW.NATURSCHUTZ.RLP.DE - TAG DES LETZTEN ZUGRIFFS: 06. AUGUST 2012 
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2.2.3 Art und Umfang des geplanten Vorhabens sowie Bedarf an Grund und Boden  

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung umfasst ca. 39 ha. Nach der vorliegenden 
Flächenbilanz gliedert sich die Flächennutzung wie folgt: 

Gemischte Bauflächen ca. 4,1 ha 

Gewerbliche Bauflächen ca. 20,4 ha 

Straßenverkehrsflächen ca. 2,4 ha 

Versorgungsflächen Abwasser ca. 0,1 ha 

Grünflächen ca. 11,8 ha 

Wasserflächen ca. 0,5 ha 

2.2.4 Geprüfte Standortalternativen 

Mit der Flächenentwicklung wird ein Beitrag zur Brachflächenaktivierung und Innenentwicklung geleis-
tet. Auf diese Weise wird ein städtebaulicher Missstand beseitigt und die Inanspruchnahme neuer 
Flächen verhindert. Standortalternativen bestehen dazu nicht. 

2.3 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fa chplänen und ihre Berück-
sichtigung bei der Planaufstellung  

Für die Schutzgüter und Umweltbelange, werden im Folgenden die Umweltschutzziele in einschlägi-
gen Fachgesetzen und Fachplanungen dargestellt: 

2.3.1 Schutzgutübergreifende Umweltschutzziele  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Tiere, Pflan-
zen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7e) BauGB Darstellung von Landschaftsplänen. 

§ 1a Abs. 2 BauGB Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden; Vermei-
dung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher oder als Wald genutz-
ter Flächen. 

§ 1a Abs. 3 BauGB Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes.  

§ 1 BNatSchG Schutz, Pflege und Entwicklung insb. der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts und der Tier- und Pflanzenwelt. 

§ 13 BNatSchG Vermeidung bzw. Kompensation von Eingriffen in Natur und Land-
schaft. 

§ 20 ff. BNatSchG Schutzgebiete und -objekte. 

2.3.2 Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt / A rtenschutz 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Tiere und 
Pflanzen. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7b) BauGB Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzwecks von Natu-
ra-2000-Gebieten im Sinne des BNatSchG. 

§ 44 ff. BNatSchG Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen. 

§ 30 BNatSchG Geschützte Biotope. 

§ 31 ff. BNatSchG  Natura-2000-Gebiete. 

2.3.3 Boden 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf den Boden. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7e) BauGB Berücksichtigung eines sachgerechten Umgangs mit Abfällen.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7g) BauGB Berücksichtigung der Darstellungen von Plänen des Abfallrechtes. 
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§ 1 BBodSchG Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des 
Bodens; Abwehr schädlicher Bodenveränderungen; Sanierung von 
Altlasten sowie hierdurch verursachter Gewässerverunreinigungen; 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden. 

§ 2 ff. LBodSchG  Vorsorge gegen den Eintritt schädlicher Bodenveränderungen, Schutz 
des Bodens vor Erosion, sparsamer Umgang, Sanierung von schädli-
chen Bodenveränderungen und Altlasten 

2.3.4 Wasser 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) und e) BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf das Was-
ser. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7e) BauGB Berücksichtigung des sachgerechten Umgangs mit Abwässern. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7g) BauGB Berücksichtigung der Darstellungen von Plänen des Wasserrechtes. 

§ 1 WHG Schutz der Gewässer. 

§ 54 ff. WHG / § 2 LWG Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser. 

§ 51 WHG / § 13 LWG  Wasserschutzgebiete 

2.3.5 Orts- und Landschaftsbild / Erholung 

§ 1 Abs. 5 BauGB  Baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt 
und des Orts- und Landschaftsbildes.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf die Landschaft. 

§ 1 BNatSchG  Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
des Erholungswerts von Natur und Landschaft. 

2.3.6 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesun dheit 

Auswirkungen von Geräuschen auf den Menschen  

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7c) BauGB Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7g) BauGB Berücksichtigung der Darstellungen von Plänen des Immissions-
schutzrechtes. 

§ 50 BImSchG Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch geeignete 
Zuordnung von Nutzungen bei der Planung. 

2.3.7 Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7d) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter. 

2.3.8 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spars ame und effiziente Nutzung von Energie 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7f) BauGB Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie. 

§ 1 EEG7/§ 1 EEWärmeG8 Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung. 

2.3.9 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Um weltschutzes 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7i) BauGB  Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Belangen des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a), c) und d) 
BauGB 

 

                                                      

7  ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ 
8  ERNEUERBARE-ENERGIEN-WÄRMEGESETZ 
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2.4 Planungsvorgaben / Schutzstatus (gem. Ziffer 1b  der Anlage zum BauGB) 

2.4.1 Planungsvorgaben der Regionalplanung 
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QUELLE: FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG: ERLÄUTERUNGSBERICHT ALLGEMEINER TEIL 

(A) ZUR 7. ÄNDERUNG UND GRUNDLEGENDEN NOVELLIERUNG  
 

Die regionalplanerische Zweckbestimmung der Stadt Westerburg wird im Regionalen Raumordnungs-
plan Mittelrhein-Westerwald wie folgt beschrieben: 

�  Zweckbestimmung der Gemeinde / Erläuterung der besonderen Funktion gem. RROP: 

Funktion G (Gewerbestandort) 

Funktion E (Erholungsgemeinde) 

2.4.2 Planungsvorgaben der Flächennutzungsplanung 

Im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan (7. Änderung und grundlegenden Novellierung des 
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Westerburg) ist für das Plangebiet ‚Wäller-Park‘ eine 
Sonderbaufläche Militär dargestellt. Die mit der jetzigen Planung beabsichtigte Nutzung in Form von 
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Industrie- (GI), Gewerbe- (GE), und Mischgebieten (MI) ist nicht aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. Die geplante Nutzung entspricht zwar dem bisherigen Nutzungsmix aus Unterkunft und techni-
schen Nutzungen, eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist aber im Sinne der Einhaltung des 
Entwicklungsgebotes erforderlich. 

2.4.3 Bebauungspläne 

Westlich des Plangebietes liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Langenhahner Straße“. 
Für den Bereich „Steinwiesstraße / Haehlstraße“ besteht ein Plan aus den 1960er Jahren. 

2.4.4 Sonstige Fachplanungen 

Weitere planungsrelevante Fachplanungen sowie Projekte und Planungsabsichten Dritter, die direkt 
oder indirekt die Planung berühren, sind nicht bekannt. 

2.4.5 Kartierung der Biotoptypen und der schutzwürd igen Biotope 

Im Untersuchungsraum selbst wurde durch die BIOTOPKARTIERUNG des Landes Rheinland-Pfalz keine 
Biotopfläche floristisch oder faunistisch erfasst, jedoch grenzen Biotopflächen an: 

�  Nördlich an das Plangebiet angrenzend liegt das in Abbildung 5 mit (1) gekennzeichnete Bio-
top „Grasland am Hergenrother Kopf“ (BK-5413-0448-2006), 9,8142 ha groß, mit dem 
Schutzstatus „Schutz Schutz zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften / Biotoptypen der ge-
setzlich geschützten Biotope (z.T.)“. 

�  Südlich an das Plangebiet angrenzend liegt das in Abbildung 5 mit (2) gekennzeichnete Biotop 
„Hölz-Bach S Kaserne Westerburg“ (BK-5413-0245-2006), 0,0558 ha groß, mit dem Schutz-
status „Biotoptypen der gesetzlich geschützten Biotope“. 
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2.4.6 Flächen nach § 28 LNatSchG, § 30 BNatSchG 

Im Rahmen der „Naturschutzfachlichen Grundlagenerhebung für den Bebauungsplan ‚Wäller-Park‘ 
der Stadt Westerburg“ (BFL - Büro für Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur 2011) wurde das 
Plangebiet hinsichtlich möglicher Vorkommen von gesetzlichen Pauschalschutzflächen des § 30 
BNatSchG überprüft (vgl. Abbildung 6). 
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Legende: grün unterlegt: nächstgelegene Flächen nach § 30 BNatSchG 

Die örtliche Erfassung der sog. „30er Flächen“ schloss im Jahr 2011 wie folgt ab: 

„Zu den schützenswerten Biotoptypen gehören alle nach §30 BNatSchG geschützten Biotoptypen 
(AC6, yCD1, yEC1, yEE3 und yFM6; vgl. Abb. 9), sowie die den Kartierkriterien der Biotopkartierung 

                                                      

9  QUELLE/©: QUELLE / ©: BFL LANDSCHAFTSARCHITEKTUR (2011): NATURSCHUTZFACHLICHEN GRUNDLAGENERHEBUNG 

ZUR KONVERSIONSMAßNAHME WÄLLER-KASERNE IN WESTERBURG - BEBAUUNGSPLAN ‚WÄLLER-PARK‘ DER STADT 

WESTERBURG“, DORT „ANHANG A3 - NACH §30 BNATSCHG GESCHÜTZTE BIOTOPTYPEN IM UG“ 
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entsprechenden Feldgehölze, Baumgruppen und Einzelbäume. Die Nichtberücksichtigung des mage-
ren Grünlands im Bereich des Stüp ist der damaligen Suchraumkulisse zu schulden, die diese Teile 
nicht umfasste, sondern sich nur auf die kartierten Flächen der vorhergehenden Biotopkartierung be-
schränkte. Innerhalb des umzäunten Kasernenbereichs würden nur die o.g. Pauschalschutzflächen 
und kleine Teile des Magergrünlands den genannten Kartierkriterien entsprechen. 

Die naturschutzfachliche Bedeutung in Bezug auf die Biotoptypenkartierung liegt demnach: 

�  im Vorkommen von nach §30 BNatSchG geschützter Biotoptypen 

�  in der Ausbildung großflächiger, überwiegend magerer, zusammenhängender Grünlandberei-
che 

�  Vorkommen von naturnahen Gehölzbeständen 

Dies impliziert nicht automatisch einen geringen Wert der sonstigen Biotoptypen, die insbesondere 
aus faunistischer Sicht Bedeutung haben (z.B. Gehölzstrukturen des Kasernenbereichs für Fleder-
mäuse und Vögel, die künstlichen Gewässer als Amphibienlaichplatz, Gebäude als Quartiermöglich-
keit).“10 

2.4.7 Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Östlich des Plangebietes liegt das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 07-LSG-7143-017 „LSG Secker 
Weiher / Wiesensee“ (Rechtsverordnung über das Landschaftsschutzgebiet Secker Weiher – Wiesen-
see im Westerwaldkreis vom 13. Juli 2005, grüne Punktsignatur und Ziffer „1“ in Abbildung 7). Die 
räumlichen Geltungsbereiche bestehender oder künftiger Bebauungspläne sind von der Unterschutz-
stellung ausgenommen. 
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Legende: 1 Landschaftsschutzgebiet (LSG) 07-LSG-7143-017, „LSG Secker Wieher / 
   Wiesensee“ 
  2 Naturdenkmal (ND-7143-510) „Alte Buchen (Fagus sylvatica) am Franzosen-
   grab „In der Hub“  

                                                      

10  QUELLE / ©: BFL LANDSCHAFTSARCHITEKTUR (2011): NATURSCHUTZFACHLICHEN GRUNDLAGENERHEBUNG ZUR 

KONVERSIONSMAßNAHME WÄLLER-KASERNE IN WESTERBURG - BEBAUUNGSPLAN ‚WÄLLER-PARK‘ DER STADT 

WESTERBURG“ 
11  QUELLE/©: LANDSCHAFTSINFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ (LANIS)/LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND 

GEOBASISINFORMATIONEN, WWW.NATURSCHUTZ.RLP.DE - TAG DES LETZTEN ZUGRIFFS: 16. AUGUST  2012 
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2.4.8 Geschützte Landschaftsbestandteile (GLb) 

Innerhalb des Plangebietes oder der planungsrelevanten Umgebung befinden sich keine Geschützten 
Landschaftsbestandteile (GLb). 

2.4.9 Naturdenkmale (ND) 

Außerhalb der Zauneinfriedung an der östlichen Plangebietsgrenze liegt das Naturdenkmal (ND-7143-
510) „Alte Buchen (Fagus sylvatica) am Franzosengrab „In der Hub“; vgl. braune Punktsignatur und 
Ziffer „2“ in Abbildung 7). Projektbedingte Auswirkungen sind hier nicht zu erwarten. 

2.4.10 Naturschutzgebiete (NSG) 

Innerhalb des Plangebietes oder der planungsrelevanten Umgebung befinden sich keine Naturschutz-
gebiete. 

2.4.11 Naturparke (NP) 

Innerhalb des Plangebietes oder der planungsrelevanten Umgebung befinden sich keine Naturparke. 

2.4.12 NATURA 2000 (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete ) 

- siehe Abschnitt –„FFH- und VS-Erheblichkeitsabschätzung“ - 

2.4.13 Schutzkategorien nach WHG 

Wasserschutzgebiete sind nicht ausgewiesen. Für Gewässer ergeben sich darüber hinaus jedoch 
fachgesetzliche Schutzvorschriften u.a. aus dem WHG, dem LWG, der WRRL, dem BNatschG und 
dem LNatSchG. 

2.4.14 Altlasten 

- siehe Kapitel III5.2 

2.4.15 NATURA 2000 / FFH- und VS-Erheblichkeitsabsc hätzung 

2.4.15.1 Grundlagen 

Entsprechend den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben bestimmt § 34 BNatSchG die Rechtsfolgen im 
Hinblick auf die Zulässigkeit von Projekten innerhalb und gegebenenfalls auch außerhalb eines Natu-
ra-2000-Schutzgebietes. Nach § 34 Abs. 1 und § 36 BNatSchG dürfen Projekte und Pläne nur zuge-
lassen werden, wenn sie mit den Erhaltungszielen des entsprechenden Gebietes bzw. mit seinem 
Schutzzweck verträglich sind, andernfalls sind sie nach § 34 Abs. 2 BNatSchG in der Regel unzuläs-
sig. Vor ihrer Zulassung oder Durchführung sind Projekte daher einer Verträglichkeitsprüfung zu un-
terziehen. Zunächst ist dabei in einer Vorprüfung („Screening“) die Anwendbarkeit des § 34 BNatSchG 
auf das konkrete Vorhaben und dessen grundsätzliche Eignung, ein FFH- oder Europäisches Vogel-
schutzgebiet zu beeinträchtigen, zu prüfen. 

Die FFH-Vorprüfung bezieht sich auf alle gemeldeten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung so-
wie auf die Europäischen Vogelschutzgebiete. Sinn und Zweck einer FFH-Vorprüfung ist es festzustel-
len, ob überhaupt ein Plan oder ein Projekt vorliegt und ob diese zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung führen. Durch die Vorprüfung sollen einfach gelagerte Fälle abgeschichtet und der gesamte 
Prüfaufwand gering gehalten werden. Die Vorprüfung entscheidet darüber, ob überhaupt eine weiter-
gehende Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. 
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Legende: 
Lage des Plangebietes:  siehe ovale Signatur 
EU-Vogelschutzgebiete: 
1, 5 Vogelschutzgebiet VSG-5312-401 („Westerwald“) - Teilflächen 
 
FFH-Gebiete: 
2, 3, 4 FFH-Gebiet FFH-5413-301 („Westerwälder Kuppenland“) - Teilflächen 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet (Teilfläche des Westerwälder Kuppenland) befindet sich in 550m 
Entfernung. Der nächstgelegene FFH-Lebensraumtyp in 2,11 km Entfernung. Die nächstgelegene 
Teilfläche des Vogelschutzgebietes "Westerwald" befindet sich in ca. 980 Entfernung.13 

Sind nach der Vorprüfung keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, ist eine Verträglichkeitsprü-
fung nicht erforderlich. Eine Verträglichkeitsprüfung ist somit keinesfalls immer, sondern vielmehr aus-
schließlich dann vorzunehmen, wenn nach summarischer (Vor-) Prüfung jedenfalls die Möglichkeit 
besteht, dass das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgebiet hat oder die Erheblichkeit 
der Auswirkungen erst nach näherer Prüfung abgeschätzt werden kann und somit die Kriterien des 
§ 7 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. 

Die FFH-Vorprüfung hat zum Gegenstand zu prüfen, ob das Projekt zu einer erheblichen Beeinträch-
tigung des Schutzgutes führen kann. Grundlage dieser Untersuchung ist dabei das Verhältnismäßig-
keitsprinzip; der Träger der Planung hat zu prüfen, welches Risiko für Umweltschäden – auch im Be-
zug auf den Arten- und Biotopschutz – zu berücksichtigen ist. Aufgrund des offenkundig geringen Be-
lastungspotenzials war der Untersuchungsaufwand in dem Umfang zu leisten, der der Risikoprognose 
entsprach. 

Flächen nach der „Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen“ (kurz: Habitat-Richtlinie oder auch FFH-Richtlinie) vom 21. Mai 
1992 sowie Flächen nach der Vogelschutzrichtlinie „Richtlinie 79/409/EWG“ liegen zwar in der Region, 
sind jedoch aufgrund des räumlichen Abstandes nicht betroffen. 

Im Rahmen der Bestandserfassung und -bewertung und der Einholung des in den vorliegenden Um-
weltbericht integrierten faunistischen Fachgutachtens (zum Bebauungsplan) sowie – darauf aufbau-

                                                      

12  © LANDSCHAFTSINFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ (LANIS) / LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND 

GEOBASISINFORMATIONEN, WWW.NATURSCHUTZ.RLP.DE - TAG DES LETZTEN ZUGRIFFS: 30. JULI 2012 
13  STELLUNGNAHME DER UNTEREN NATURSCHUTZBEHÖRDE DES WESTERWALDKREISES ZUM BEBAUUNGSPLANVERFAHREN 

"WÄLLER-PARK" VOM 20.01.2014 
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end – der weiteren Planung des Projektes selbst haben sich bislang keine Hinweise darauf ergeben, 
dass weitere vertiefende Untersuchungen erforderlich sind und in einem iterativen Planungsprozess 
Berücksichtigung hätten finden müssen. Wechselwirkungen des Planvorhabens mit den in den in Na-
tura2000-Gebieten geschützten Arten und Lebensräumen sind nicht anzunehmen. 

Vorliegend besteht keine Gefahr, dass das Gebiet erheblich beeinträchtigt wird. Es bestehen auch 
keine Zweifel, denn der dafür notwendige Grad der Wahrscheinlichkeit ist erst dann erreicht, wenn 
anhand objektiver Umstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Vorhaben das fragliche 
Gebiet in dieser Weise beeinträchtigt (EuGH, Urteil vom 20.10.2005 – Rs. C-6/04, Slg. I-2005, 9017, 
Rn. 74). 

Entsprechend den bisherigen Ausführungen sowie dem aktuellen Zustand („Status quo“) des Projekt-
standortes, wie auch den Zustand der in der Umgebung des Projektstandortes gelegenen Flächen 
(Siedlungsraum, Verkehrsflächen) kann unter Berücksichtigung des aufgeführten Prüfungsmaßstabs 
auf eine vertiefende, bzw. vollumfängliche FFH-Verträglichkeitsprüfung verzichtet werden. 

Hierfür sprechen im Übrigen auch die sog. „Negativlisten“ und „Bagatellgrenzen“, die Hinweise auf die 
Unerheblichkeit von Vorhaben zulassen. Diese Negativlisten führen Vorhaben auf, bei denen in der 
Regel nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung zu rechnen ist. Die Listen stellen zwar naturgemäß 
nur eine Regelvermutung mit Indizwirkung dar, sind jedoch vorliegend als solches Indiz durchaus von 
Relevanz, da auch keine atypischen Umstände ersichtlich sind. Von Bedeutung dürfte mit Blick auf die 
„Negativlisten“ insbesondere sein, dass Bauvorhaben innerhalb einer gewissen Nähe (circa 100 m) zu 
einem FFH-Gebiet in der Regel im Rahmen einer Vorprüfung als erheblich einzustufen sind. Vorlie-
gend sind jedoch „lediglich“ Abstände deutlich mehr zum nächstgelegenem Natura2000-Gebiet er-
kennbar. Auch dies spricht gegen das Erfordernis zur Durchführung einer vollumfänglichen FFH-
Verträglichkeitsprüfung. 

2.4.15.2 Bewertung einzelner potenzieller Betroffen heiten 

Die Mindestentfernung der Bauflächen zum nächstgelegenen, Natura2000-Gebiet (dem VSG „Wes-
terwald“) beträgt ca. 1.000 m. Aufgrund dieser räumlichen Entfernung sind Betroffenheiten geschütz-
ter Lebensraumtypen und Arten nicht anzunehmen; eine weitergehende Untersuchung der Verträg-
lichkeit ist nicht erforderlich. 

Weitere planerische Maßnahmen, insbesondere eine vertiefende Prüfung der Verträglichkeit i.S.d. 
§ 34 BNatSchG i. V. m. § 1a (2) Satz 4 BauGB, sind demnach nicht erforderlich. Zusammenfassend 
ist daher festzustellen, dass nach der durchgeführten FFH-Vorprüfung vertiefende Untersuchungen 
nicht erforderlich sind.  

3 Inhalte der Umweltprüfung (gem. Nr. 2 und 3 der A nlage 1 zum BauGB) 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden  werden die umweltrelevanten Behörden 
und Träger öffentlicher Belange aufgefordert, sich auch im Hinblick auf den erforderlichen Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äu ßern.  

4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt (gem. Ziffe r 2 der Anlage zum BauGB) 

4.1 Schutzgut Menschen 

4.1.1 Beschreibung 

Die Betroffenheit des Menschen ist im vorliegenden Fall vor allem von folgenden Themenkreisen ge-
prägt: 

�  Betroffenheit der Gesundheit und des Wohlbefindens unter Bezug auf die Funktion „Wohnen“, 
besonders in den umliegenden Siedlungsräumen (s.u.), 

�  Betroffenheit des Menschen in Bezug auf die Erfordernisse der Freizeit- und Erholungsvorsor-
ge. 

Der Westerwaldsteig verläuft nördlich außerhalb des Plangebietes (vgl. Abbildung 9) und quert dort 
den ehemaligen Standortübungsplatz (Stüp). 
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Durch die Überplanung eines ehemals militärisch genutzten Areals werden keine Erholungsflächen 
und ebenso auch keine wohnungsnahen Freiflächen in Anspruch genommen. Der örtlichen Bevölke-
rung werden keine bislang verfügbaren Naherholungsflächen entzogen. 

4.1.2 Bewertung 

Bedeutung: 

Erholungseignung / Verbindung zum Freiraum / Ausstattung des Raumes 
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Empfindlichkeit: 

Verlust / Störung von Erholungseinrichtungen bzw. -räumen 
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Bewertung der Freizeit- und Erholungsnutzung (statu s quo): 

Die Freizeit- und Erholungsnutzung im Plangebiet ist wie folgt zu beurteilen: 
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Innerhalb des Plangebietes sind folgende Potenziale der Freizeit- und Erholungsvorsorge betroffen: 

�  Abstandsgrünflächen, 

�  ehemalige militärisch genutzte Sportanlagen und eine Hindernisbahn (heute sämtlich aufge-
geben bzw. außer Funktion). 

4.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

4.2.1 Beschreibung 

Der Landschaftsraum der ehemaligen Wäller-Kaserne ist durch seine Lage im Taleinschnitt des 
Hölzbaches geprägt. Innerhalb des in Siedlungsrandlage befindlichen Plangebietes bestimmt heute 
die vorhandene ehemals militärisch genutzte Bebauung mit mehrgeschossigen Unterkunftsgebäuden, 
Maschinenhallen, Sportanlagen, sonstigen Nebenanlagen mit überwiegend seit mehreren Jahren auf-
gegebener Funktion die Flächennutzung. 

In der „Naturschutzfachlichen Grundlagenerhebung zur Konversionsmaßnahme Wäller-Kaserne in 
Westerburg: Bebauungsplan ‚Wäller-Park‘ der Stadt Westerburg“ (BFL LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 
[2011]), dort Tz. 3.2 („Gebietsbeschreibung“) wird das Plangebiet wie folgt charakterisiert: 

Der Kasernenbereich entspricht dem typischen Schema mit Wohnbereichen, Fahrzeughallen, Werkstätten etc., großzügig 
ausgebautem Straßensystem und größeren Anteilen unversiegelter Flächen mit Grünland, Säumen, Gebüschen, Baumhe-
cken und weiteren Gehölztypen. Zentral verläuft der tlw. verrohrte Hölzbach. 

Der Wohnbereich mit Kantinen- und Sanitätsgebäuden (UF1) entspricht habituell einer typischen Wohnsiedlung mit 
zweigeschossigen Wohngebäuden (inkl. kompletter Unterkellerung und Schutzräumen), zwischen den Gebäuden liegen-
den Grünlandflächen und Gehölzgruppen. (…). Die zwei Wohnblöcke sind durch ein Gehölz getrennt, auch zwischen den 
einzelnen Häusern findet sich viel Grün, tlw. in Form markanter Altbäume. Die Grünflächen waren während der Nut-
zungszeit der Kaserne wohl gemähte Kurzrasen, die sich heute in Form verbrachender Wiesenflächen mittlerer Standorte 
entwickeln, bzw. flächig versaumen. Zur UF1 gehören weiterhin der Sanitäts- und Kantinenbereich, Unteroffiziersheim 
sowie jeweils ein Feuerlöschteich und Rückhaltebecken. Auch hier sorgen zahlreiche Grünflächen und Gehölze für ein 
abwechslungsreiches Mosaik. 

Der Eingangsbereich (UF2) umfasst das Wachgebäude am Haupttor, Stabsgebäude und die Heizzentrale, sowie Grünflä-
chen und Gehölze. 

Im Technischen Bereich (UF3) konzentrieren sich Fahrzeughallen, großflächige Stellplätze, Instandsetzungshalle und 
eine Tankstelle. Der Versiegelungsgrad ist aufgrund der Nutzung höher als in den anderen Teilflächen. 

Bei dem Gemischten Bereich (UF4) handelt es sich um den nördlichen Bereich des Kasernengeländes. Dieser wurde 
vielfältig genutzt. Im Süden finden sich Sporteinrichtungen (Sporthalle und -platz), Exerzierplatz, es folgen nach Norden 
Lehrgebäude und das ABC-Gebäude, im Nordteil befindet sich die Kleiderkammer und das Areal der Panzerwaschanlage. 
Weiterer Strukturen sind ein Übungsparcours und Gruppen von Munitionsbehältern beiderseits der Straße. Die UF4 ist 
durch Grünland und Gehölze reicher strukturiert.14 

Biotoptypen: 

Die Biotoptypen innerhalb des Plangebietes werden wie folgt charakterisiert und bewertet: 

Die Biotoptypenkartierung ergab nur kleine Teilflächen, die weitgehend der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation 
(hpnV) entsprächen. Es überwiegen ganz deutlich mehr oder weniger stark anthropogen überformte Ersatzgesellschaften 
oder gänzlich naturferne Flächen (z.B. Gebäude, versiegelte Plätze etc.). Die hpnV weist für das UG Buchenwald und 
Eichen-Hainbuchenwaldstandorte auf. Der größte Teil des UG weist potenzielle Standorte für Stieleichen-
Hainbuchenwald (HA) auf, daneben Bergahorn-Eschen-Wälder (HG) und Waldmeister-Buchenwälder (BC), sowie Hain-
simsen-Buchenwälder (BA). 

Reste dieser Waldstandorte zeigen sich in den vorhandenen Gehölzen des Gebietes, z.B. in der kleinen Waldparzelle AQ0-
01 der Biotoptypenkartierung. Die anzutreffenden Ersatzgesellschaften sind überwiegend in unterschiedlich ausgeprägten 
Grünlandgesellschaften angesiedelt, die Magergrünländer (EDx) wären hierbei auch aufnahmewürdig im Kontext mit 
der Kartierung des Biotopkatasters RLP. 

Zu diesen schützenswerten Biotoptypen gehören weiterhin alle nach §30 BNatSchG geschützten Biotoptypen (AC6, yCD1, 
yEC1, yEE3 und yFM6, sowie die den Kartierkriterien der Biotopkartierung entsprechenden Feldgehölze, Baumgruppen 

                                                      

14  QUELLE / ©: BFL LANDSCHAFTSARCHITEKTUR (2011): NATURSCHUTZFACHLICHEN GRUNDLAGENERHEBUNG ZUR KON-
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und Einzelbäume. Die Nichtberücksichtigung des mageren Grünlands im Bereich des Stüp ist der damaligen Suchraum-
kulisse zu schulden, die diese Teile nicht umfasste, sondern sich nur auf die kartierten Flächen der vorhergehenden Bio-
topkartierung beschränkte. Innerhalb des umzäunten Kasernenbereichs würden nur die o.g. Pauschalschutzflächen und 
kleine Teile des Magergrünlands den genannten Kartierkriterien entsprechen. 

Die naturschutzfachliche Bedeutung in Bezug auf die Biotoptypenkartierung liegt demnach: 

·  im Vorkommen von nach §30 BNatSchG geschützter Biotoptypen 

·  in der Ausbildung großflächiger, überwiegend magerer, zusammenhängender Grünlandbereiche 

·  Vorkommen von naturnahen Gehölzbeständen 

Dies impliziert nicht automatisch einen geringen Wert der sonstigen Biotoptypen, die insbesondere aus faunistischer Sicht 
Bedeutung haben (z.B. Gehölzstrukturen des Kasernenbereichs für Fledermäuse und Vögel, die künstlichen Gewässer als 
Amphibienlaichplatz, Gebäude als Quartiermöglichkeit).15 

Fauna: 

Erfasste Artengruppen: 

Im Rahmen der Bebauungsplanung wurde ein umfangreiches Untersuchungsprogramm zur Fauna 
des Plangebietes und seiner planungsrelevanten Umgebung durchgeführt. Schwerpunkte der Erfas-
sung bildeten dabei die aufgrund der Lage des Projektstandortes zu erwartenden Artengruppen 

�  Flora und Vegetation, 

�  Fledermäuse, 

�  Vögel (Avifauna), 

�  Herpetofauna, 

�  Heuschrecken, 

�  Tagfalter. 

Die gewonnenen Erkenntnisse der Erfassung des Jahres 2011 wurden wie folgt zusammengefasst: 

Fledermäuse: 

„Das Artenspektrum kann als typisch für den vorliegenden Biotopkomplex angesehen werden. Fünf Arten bzw. Arten-
gruppen (Zwerg- und Mückenfledermaus, Wasserfledermaus, „Bartfledermaus“ und Braunes Langohr) können hier der 
residenten lokalen Population zugerechnet werden, die zumindest tlw. das UG regelmäßig nutzen. Die übrigen vier Arten 
(Rauhhautfledermaus, Großer Abendsegler, Nordfledermaus und Großes Mausohr) sind als Gäste zu werten, die das UG 
nur sporadisch aufsuchen und keine engere Bindung hierzu besitzen. 

Für das betroffene TK-Blatt sind in LANIS-ARTEFAKT 12 Arten genannt, die Mücken-, Rauhhaut- und Nordfleder-
maus sind hier noch nicht aufgeführt. Neben den aufgefunden Arten sind dies: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini), 
Teichfledermaus (Myotis dasycneme), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) und 
Graues Langohr (Plecotus austriacus). Von diesen wäre zuallererst die Frasenfledermaus noch im UG zu erwarten. 

Nutzung des Untersuchungsgebietes: 

Fledermauslebensräume zeichnen sich durch eine hohe Komplexität aus, bei der der Ausfall von Einzelkomponenten zu 
Störungen oder Komplettausfällen ganze Populationen führen können. 

Folgende Komponenten gehören zu diesem Lebensraumsystem: 

·  Sommerquartiere (Wochenstubenquartiere, Übertagungsquartiere, Balzquartiere etc.), je nach Art in Ge
 bäuden, Baumhöhlen, Nistkästen etc. 

·  Jagdgebiete, in denen der überwiegende Teil der Nahrungsaufnahme erfolgt 

·  Flugstraßen zwischen den Quartieren und Jagdgebieten (Transferwege) 

·  Winterquartiere (Felsspalten, Stollen und Höhlen, Gebäudeteile, Baumhöhlen u.ä.), die je nach Art unter-
schiedlich weit vom Sommerlebensraum entfernt sein können 

Vertiefende Darstellungen hierzu sind z.B. BLAB (1980), BRINKMANN  (2000) und WEISHAAR (1992) zu entnehmen. Bei der 
vorliegenden Erfassung wurde aufgrund der angewandten Methodik die Eignung des UG in Hinblick auf Quartierange-
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bote (Sommer- und potenzielle Wochenstubenquartiere) überprüft, hauptsächlich jedoch der Aspekt „Nahrungshabitat“, 
daneben auch mögliche Transferwege, untersucht. Winterquartiere waren im UG nicht unbedingt zu erwarten. 

Die ermittelte Artenzahl zeichnet das UG als Lebensraum einer mäßig artenreichen Chiropterenzönose aus, weiterhin ist 
mit zusätzlichen Arten zu rechnen, die 2011 nicht erfasst werden konnten (s.o.). Die allgemeine Eignung des Komplexes 
aus Bebauung, Grünlandbereichen, Gewässern etc. kommt dem o.g. Idealbild recht nahe. 

Die hohe Aktivitätsdichte der Zwergfledermaus ist hierbei zu erwarten gewesen, da unsere häufigste Fledermausart als 
typisches Fledertier der Siedlungen und des gut strukturierten Kulturlandes gelten kann. Das UG wurde hierbei sowohl 
zum Transfer (z.B. entlang der breiten Panzerstraße Richtung Stüp) genutzt, als auch über gewisse Zeitspannen hinweg 
und lokal wechselnd zur Nahrungssuche aufgesucht. Wichtige „hot spots“ in Bezug auf den Nahrungserwerb waren hier 
in erster Linie die beiden Stillgewässer der Panzerwaschanlage, daneben auch die anderen künstlichen Gewässer (Rück-
haltebecken, Feuerlöschteiche). 

Das aufgefundene Quartier der Art im Dachbereich der Instandsetzungshalle zeigt die prinzipielle Eignung der Gebäude 
und lässt aufgrund der ähnlichen Konstruktionsweisen auch Quartiere an anderen Gebäuden vermuten. Die Art gilt als 
sehr variabel in ihren Lebensraumansprüchen, gemieden werden nur großräumige, wenig strukturierte „Agrarsteppen“ 
(z.B. NAGEL &  HÄUSSLER 2003). Dieses hohe Besiedlungspotential ist einer der Gründe für ihren Status als häufigste 
Fledermausart Deutschlands (BOYE et al. 1998) und Rheinland-Pfalz. Von Interesse sind die Nachweise der Mückenfle-
dermaus, die ausschließlich im Zuge der automatischen Erfassung erfolgten. 

Diese lange Zeit nicht von der Zwergfledermaus getrennte Art bevorzugt u.a. die Auenbereiche von Gewässern, im vorlie-
genden Fall fand sich die Art z.B. im Bereich der Panzerwaschanlage. Der Status der Art im vorliegenden Naturraum ist 
noch unklar, da möglicherweise eine Reihe von älteren Nachweisen der Zwergfledermaus zu dieser Art gerechnet werden 
müssen. Prinzipiell gilt hier jedoch das für die Zwergfledermaus Gesagte. 

Die Jagdhabitate der Wasserfledermaus sind überwiegend lenitische16 Gewässerabschnitte fließender Gewässer oder 
Stillgewässer, die intensiv und ausdauernd beflogen werden. Im vorliegenden Fall wurden die Wasserbecken der Panzer-
waschanlage genutzt, gut geeignet aufgrund des hohen Aufkommens passender Nahrungstiere (z.B. Dipteren). Quartiere 
können sich in Wassernähe befinden (z.B. Mauerwerke mit Hohlräumen, Brückenbauten etc.), aber auch weitab von den 
Jagdhabitaten liegen, z.B. in Baumhöhlen älterer Gehölzbestände. Spezielle Transferwege der Art konnten im UG nicht 
festgestellt werden. Das UG spielt für die Art in Teilen eine wichtige Rolle, da sich hier zumindest wichtige Jagdhabitate 
befinden. 

Die Nachweise der Bartfledermäuse (vermutlich handelte es sich um die Kleine Bartfledermaus) im Kasernenbereich 
unterstreichen den Charakter als zum Teil gut strukturierten Landschaftsausschnitt. Beflogen wurden in erster Linie 
grenzlinienreiche Bereiche (Gehölze mit vorgelagerten Grünlandflächen, Gebäude mit vorgelagerten Gehölzgruppen und 
Krautsäume etc.). 

Die wenigen Funde des Braunen Langohrs sagen nichts über die Häufigkeit der Art aus, da die Tiere mit reiner Detektor-
erfassung aufgrund ihrer leisen Rufe schwer zu erfassen sind. Die Strukturen der Gehölzanteile des UG sind jedoch für 
die Art zuträglich, so dass ein regelmäßiges Vorkommen zu erwarten ist. Jedoch ergab sich auch hier keine spezielle Be-
deutung des UG i.e.S. für die Art, z.B. Quartiernachweise. 

Von den als Gästen gewerteten Arten Rauhhautfledermaus, Großer Abendsegler, Nordfledermaus und Großes Mausohr 
ist insbesonders der Nachweis der Nordfledermaus von Interesse. 

Die Schwesterart der in Rheinland-Pfalz weiter verbreiteten Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) wird in Rhein-
land-Pfalz überwiegend ziehend oder im Winterquartier beobachtet, Wochenstubennachweise sind selten. Schwerpunkte 
der Beobachtungen liegen in der Eifel, dem Hunsrück und der Pfalz, im Westerwald waren Nachweise bisher sehr spär-
lich oder fehlten weitgehend ganz. Der Nachweis der Art im Bereich der Panzerwaschanlage/Stüp passt gut zu den be-
kannten Präferenzen (gewässerreiche Offenland-Wald-Komplexe). Potenzielle Quartiere wären z.B. im Gebäudekomplex 
des Kasernenbereichs (Spaltenquartiere) vorhanden. Da jedoch nur wenige Nachweise gelangen, bleibt der Status der Art 
unklar. 

Die Rauhhautfledermaus wurde nur während der passiven Erfassung registriert, bei ihr handelt es sich um einen typi-
schen Langstreckenzieher, der auch abseits sonst präferierter Strukturen gefunden werden kann. 

Nachweise des Großen Abendseglers gelangen überwiegend in den Bereichen mit offenen Luftraum, z.B. im Bereich des 
Stüp. Quartiere der Art sind in höhlenreichen Altbaumbeständen der Umgebung zu erwarten, das UG spielt in erster 
Linie eine Rolle als Nahrungshabitat. 

Das Große Mausohr schließlich ist aufgrund der wenigen Nachweise nur als Zufallsgast zu werten. Die Art macht sehr 
weite Jagdflüge, so daß es sich hier um Tiere einer auch weiter entfernt liegenden Kolonie oder um umherstreifende 
Exemplare handeln könnte. Hinweise auf Reproduktion im UG konnten nicht gefunden werden.17 

                                                      

16 ��������� , BEZ. FÜR BEREICHE VON GEWÄSSERN MIT SCHWACHER LOKALER WASSERBEWEGUNG. GEGENSATZ: LOTISCH 
(AUS HTTP://WWW.WISSENSCHAFT-ONLINE.DE/ABO/LEXIKON/BIOK/6946). 

17  QUELLE / ©: BFL LANDSCHAFTSARCHITEKTUR (2011): NATURSCHUTZFACHLICHEN GRUNDLAGENERHEBUNG ZUR 
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Avifauna: 

Artenspektrum: 

Das Artenspektrum weist dem Strukturangebot des UG entsprechend überwiegend Arten der Gehölze, der Siedlungsberei-
che und des (Halb-)Offenlands auf. Neben den typischen Vogelgesellschaften der genannten Strukturen mit überwiegend 
häufigen und verbreiteten Arten ist das Vorkommen des Karmingimpels von besonderem Interesse. Besonders erwäh-
nenswert sind einige Arten, die nicht als Brutvögel des UG angenommen werden können, jedoch zur Nahrungssuche 
anzutreffen waren. Zu diesen zählen neben häufigeren Arten wie z.B. Grünspecht, Habicht und Sperber, die seltenen 
Arten Schwarzstorch und Baumfalke. 

Der einmal aus dem Feuchtwiesenbereich des Übungsparcours auffliegende Schwarzstorch könnte dem bekannten Vor-
kommen im Großraum Willmenrod zugeordnet werden (vgl. Karte Westerwald_Karte_2_Aktuell.pdf). Die Art profitierte 
sicher von der relativen Ungestörtheit des umzäunten Kasernengeländes nach Aufgabe der militärischen Nutzung. Der 
jagend über dem nördlichen Zaunbereich des Kasernengeländes beobachtete Baumfalke ist aufgrund der zusagenden 
Strukturen (Offenland im Komplex mit Gehölzstrukturen) durchaus mit Brutverdacht im Bereich Stüp anzunehmen. 

Nutzung des Untersuchungsgebietes: 

Die Bedeutung eines Lebensraumes für Brutvögel wird in erster Linie durch die Ansprüche an einen zusagenden Brut-
platz definiert, daneben sind auch andere Faktoren (z.B. Nahrungsangebot) von Bedeutung. Brutrevier und Nahrungs-
raum können räumlich weit getrennt sein (z.B. bei Greifvögeln, Störchen), überwiegend – insbesondere bei Kleinvögeln – 
sind sie jedoch kongruent. 

Gehölze: Die Gehölze des UG sind je nach Ausprägung (Wald und größere Feldgehölze, Kleingehölze/Baumgruppen) 
Lebensraum von typischen Vogelgesellschaften. Es überwiegen die Generalisten wie Buchfink, Amsel, Singdrossel, 
Mönchsgrasmücke, Gartenbaumläufer, Heckenbraunelle, Grünling, Zilpzalp oder Kohlmeise. 

Siedlungsbereiche: Aufgrund der lockeren Bebauung und starken Durchgrünung finden sich sowohl die o.g. Arten der 
Gehölze, als auch eher gebäudespezifische Arten, z.B. Hausrotschwanz und Haussperling. Der Hausrotschwanz besiedelt 
hierbei sogar offene Gebäude wie die großen Fahrzeughallen.  

Offenland: Die Bedeutung der Teilfläche des Stüp liegt in erster Linie im Vorkommen einiger typischer Arten des Offen-
landes und Halboffenlandes. Zu nennen sind hier Feldlerche, Neuntöter und Dorngrasmücke. Der Bereich S des Rück-
haltebeckens ist zusätzlich bekanntes Brutgebiet des Braunkehlchens (vergl. Karte Westerwald_Karte_2_Aktuell.pdf). 

Daneben spielt das Grasland des Stüp mit den angrenzenden Gehölzen eine bedeutende Rolle als Nahrungshabitat einer 
Reihe von Arten, z.B. Baum- und Turmfalke, Mäusebussard, Habicht, Sperber und sehr wahrscheinlich auch Raubwür-
ger (Angabe in der alten Biotopkartierung von 1994, Objekt-Nr. 54132066).18 

Herpetofauna: 

„Die Reptilien- und Amphibiennachweise im UG beziehen sich allesamt auf verbreitete und ungefährdete Arten, deren 
Schutzstatus „besonders geschützt“ ist. Gefährdete oder „streng geschützte“ Arten (zu erwarten z.B. Zauneidechse oder 
Kamm-Molch) konnten bei dieser Übersichtskartierung nicht gefunden werden. 

Während die Blindschleiche im Bereich des Umfeldes eines Unterkunftgebäudes gefunden wurde, fand sich die Waldei-
dechse vornehmlich außerhalb des Kasernengeländes im Bereich des Stüp, hier an etwas strukturierteren Stellen, z.B. im 
Umfeld der Lesesteinhaufen o.ä. 

Die Amphibiennachweise konzentrieren sich aufgrund der aquatischen Larvenentwicklung im Bereich der vorhandenen 
Gewässer. Auch rein technische Gewässer, wie das Nutzwasserbecken der Panzerwaschanlage oder der ebenfalls hier 
lokalisierte Schlammfang, wurden von mehreren Arten besiedelt, tlw. auch mit Reproduktionserfolg (z.B. Erdkröte). Im 
Landlebensraum wurden Grasfrosch und Erdkröte im gesamten UG sporadisch angetroffen.19 

Heuschrecken: 

Das vorgefundene Artenspektrum spiegelt die gegebene Biotoptypenausstattung gut wieder. Neben einigen weit verbreite-
ten Generalisten verschiedener Grünlandausprägungen, von Säumen und Wegrändern (Chorthippus parallelus, C. 
biguttulus, Metrioptera roeseli) finden sich Arten der mageren Grünlandausprägungen, darunter die im Westerwald fast 

                                                                                                                                                                      

KONVERSIONSMAßNAHME WÄLLER-KASERNE IN WESTERBURG - BEBAUUNGSPLAN ‚WÄLLER-PARK‘ DER STADT 

WESTERBURG“ 
18  QUELLE / ©: BFL LANDSCHAFTSARCHITEKTUR (2011): NATURSCHUTZFACHLICHEN GRUNDLAGENERHEBUNG ZUR 

KONVERSIONSMAßNAHME WÄLLER-KASERNE IN WESTERBURG - BEBAUUNGSPLAN ‚WÄLLER-PARK‘ DER STADT 

WESTERBURG“ 
19  QUELLE / ©: BFL LANDSCHAFTSARCHITEKTUR (2011): NATURSCHUTZFACHLICHEN GRUNDLAGENERHEBUNG ZUR 

KONVERSIONSMAßNAHME WÄLLER-KASERNE IN WESTERBURG - BEBAUUNGSPLAN ‚WÄLLER-PARK‘ DER STADT 

WESTERBURG“ 



Verbandsgemeinde Westerburg 5. Änderung FNP Bereich Wäller-Park Seite 31 

Bearbeitung: FIRU mbH, Bahnhofstraße 22, 67655 Kaiserslautern 
Tel.: 06 31 / 3 62 45-0 �  Fax: 06 31 / 3 62 45-99 �  www.firu-mbh.de 

 

vollständig fehlende (PFEIFER &  RENKER 2011) Zweifarbige Beißschrecke (Metrioptera bicolor), die sich mit einigen 
Exemplaren im Magergrünland des Stüp fand. 

Weiterhin beachtenswert ist das Vorkommen der Zwitscherschrecke (Tettigonia cantans) im Bereich der ehemaligen 
Kleiderkammer im Nordteil des Kasernengeländes. Der Hohe Westerwald gehört zu den Schwerpunkträumen der Art in 
Rheinland-Pfalz, neben Niederwesterwald und Haardtgebirge (RENKER & PFEIFER  2011). Die im UG besiedelte Hoch-
staudenflur mit für der Art zusagenden Strukturen wurde im Herbst 2011 gemulcht. 

Im Kasernengelände fallen neben den o.g. Generalisten des Grünlandes insbesondere die Gehölzbewohner ins Auge, z.B. 
die Gewöhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera) und in erster Linie die Punktierte Zartschrecke 
(Leptophyes punctatissima), diese mit Neunachweis für die TK 25 5413. Beide Arten fielen v.a.D. während der aktiven 
Fledermauserfassung mit ihren typischen, für das bloße Ohr nur schwer wahrnehmbaren, Lautäußerungen auf. Die 
höhere Bedeutung für Heuschrecken liegt daher in den Offenlandbereichen des Stüp und den nördlichen Teilen des Ka-
sernengeländes.20 

Tagfalter: 

Bei den Tagfaltern zeigt sich ein zur Situation bei den Heuschrecken vergleichbares Bild. Im südlichen Kasernenbereich 
überwiegen weit verbreitete Arten der Säume und des Grünlands unterschiedlicher Ausprägung, während im nördlichen 
Kasernenbereich und im angrenzenden Stüp einige Tagfalter des mageren Grünland hinzutreten. Daneben sind die 
Abundanzen21 der in allen Teilen des UG anzutreffenden Arten im Bereich des Stüp höher, als im südlichen Kasernenbe-
reich. 

So flogen im Grünland (inkl. der Rasenbrachen) des Kasernenbereichs typische Wiesenarten wie Kleiner Heufalter 
(Coenonympha pamphilus), Ochsenauge (Maniola jurtina), Brauner Waldvogel (Aphantopus hyperanthus) oder Schach-
brett-Falter (Melanargia galathea) in deutlich geringerer Anzahl, als im mageren Grünland des Stüp. Hier kamen zudem 
weitere Arten hinzu, die im südlichen Kasernenbereich fehlten, z.B. Weißbindiges Wiesenvögelchen (Coenonympha 
arcania), Schwalbenschwanz (Papilio machaon) oder Violetter Waldbläuling (Polyommatus semiargus). 

Bei den übrigen Arten handelt es sich überwiegend um Gäste (einige Weißlingarten, Distelfalter – Cynthia cardui), oder 
um typische, weit verbreitete Arten von Säumen oder auch Hochstaudenfluren mit Brennnesselvorkommen (Kleiner 
Fuchs, Tagpfauenauge). 

Die größere Bedeutung für die Tagfalterfauna liegt also auch hier auf den überwiegend mageren Grünlandbereichen des 
nördlichen Gebietsteils.22 

Detaillierte Ergebnisse sind in der zitierten Quelle nachzulesen. 

Die – nach aktuellem Erkenntnisstand - insgesamt mittlere Wertigkeit des Areals wird vorrangig auf die 
intensive Flächenbewirtschaftung mit der durch sie ausgelösten Artenarmut des Floreninventars und 
auch auf die Störwirkungen der früheren und der fortbestehenden Nutzungen zurückgeführt. 

4.2.2 Bewertung 

(Arten und Biotope / Funktionskomplex Vegetation – Fauna – Biotopvernetzung) 

Bedeutung: 

Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie deren Wirkungsgefüge untereinander. 
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POPULATIONSDICHTE KANN MIT DER ABUNDANZ GLEICHGESETZT WERDEN, SOBALD DIE BETRACHTETE FLÄCHEN- BZW. 
RAUMEINHEIT DEM SIEDLUNGSGEBIET ENTSPRICHT (QUELLE: WIKIPEDIA.DE). 
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Empfindlichkeit: 

Funktionsverlust 
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Die Bedeutung des Gebietes – bezogen auf die Biotopfunktion – kann wie folgt umschrieben werden: 

�  Fortbestehende erhebliche Vorbelastungen durch Topografieveränderungen, Überbauung und 
sonstige weiterhin wirksame Eingriffsfolgen der früheren militärischen Nutzung, 

�  Vorhandensein biotopwertiger Gehölzsäume entlang des Hölzbaches, 

�  mittlere Strukturdiversität (nutzungsbedingt), 

�  mäßiger bis hoher Grad der Einwirkung äußerer Störeinflüsse. 

Als Fazit steht das Gebiet zur Entwicklung der geplanten Konversionsmaßnahme grundsätzlich zur 
Verfügung.  

4.3 Schutzgut Boden - Geologie / Hydrogeologie  

4.3.1 Beschreibung 

In der Stellungnahme zum Thema Boden / Grundwasser / Altlasten für den Bebauungsplan „Wäller-
Kaserne“ in Westerburg – Leverkusen (TAUW GMBH [07-2012]) werden die geologischen und hydro-
geologischen Bedingungen wie folgt charakterisiert: 

Geologie / Hydrogeologie: 

Im Großraum Westerburg wird das devonische Grundgebirge durch tertiäre Ablagerungen überdeckt. Bei den tertiären 
Sedimenten handelt es sich laut Erkenntnissen des Untersuchungsberichts der Kocks Consult GmbH vom November 2006 
und den oberflächennahen Erkenntnissen aus Bohrungen der Dr. Strupp Consulting GmbH vom März 2011 um bindige 
Bodenschichten(bis in 8 m Tiefe nachgewiesen), überwiegend bestehend aus schluffigen Feinsanden, Schluffen und 
schluffigen Tonen. Unterlagert werden die Schichten durch vulkanische Gesteine (Basalte und Basalttuffe) und um Tone 
mit eingeschalteten Braunkohleablagerungen. Entsprechend den bekannten Vorauswertungen ist davon auszugehen, 
dass bei der Errichtung der Liegenschaft offensichtlich großräumige Geländenivellierungen stattgefunden haben, die 
besonders im Bereich von Gebäuden und Straßen auch anthropogene Auffüllungen umfassen (Steine, Schotter, Sand). 

Die oberflächennahen tertiären Bodenschichten sind aufgrund ihres bindigen Charakters als gering wasserdurchlässig 
einzustufen. Jedoch kann es in einigen Bereichen aufgrund von Wechsellagerungen von sandigeren / kiesigeren Boden-
schichten zu bindigeren Bodenschichten zur Ausbildung von Stauwasserhorizonten unterschiedlicher Mächtigkeit kom-
men. Angaben über die Mächtigkeit der tertiären Schichten zu den klüftigen Basalten im Liegenden liegen für den Be-
reich des ehemaligen Kasernengeländes nicht vor. Die Liegenschaft wird von Nordost nach Südwest vom teilweise ver-
rohrten Hölzbach durchflossen, der in einer Einsenkung verläuft (stellenweise bis zu 5 m unter dem Niveau des angren-
zenden Geländes) und sein tiefstes Niveau im Südteil der Kaserne erreicht. Im Bereich dieses Gewässers treten umgela-
gerte, lehmige Ablagerungen auf. (…)23 

                                                      

23  QUELLE/©: TAUW GMBH [07-2012]): STELLUNGNAHME ZUM THEMA BODEN / GRUNDWASSER / ALTLASTEN FÜR DEN 
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4.3.2 Bewertung 

Der Faktor Boden wird im Hinblick auf das Vorhandensein natürlicher Bodenstrukturen als Parameter 
für seine natürliche Ertragsfähigkeit beurteilt. Eine Empfindlichkeit des Naturhaushaltes gegenüber 
einem Funktionsverlust des Bodens als Pflanzenstandort und der Erosion (durch Intensivierung der 
Nutzung, durch Bearbeitung, Abschwemmung, Wind) ist generell gegeben. 

Bedeutung: 

Natürliches Ertragspotenzial bezogen auf die vorherrschende Bodennutzung 
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Empfindlichkeit: 

Funktionsverlust durch Überbauung (Versiegelung) 
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Bewertung der Bodenfunktion (status quo): 

Die Bodenfunktion ist wie folgt zu beurteilen: 

�  Vorbelastungen durch intensive Vornutzung, 

�  geringes (potenzielles) Rückhaltevermögen, 

�  keine Hinweise auf Vorbelastung durch Altlasten, 

�  Böden mäßiger bis mittlerer Bonität – bezogen auf eine (theoretisch denkbare) landwirtschaft-
liche Bodennutzung 

4.4 Schutzgut Boden - Altlasten / Abfälle 

4.4.1 Beschreibung 

Im Rahmen der Vorbereitung der Konversion und der darauf aufbauenden aktuellen Planung wurden 
folgende Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen durchgeführt: 

�  KONSORTIUM KONVERSION (01-2007): Liegenschaftsbericht Konversin militärischer Liegen-
schaften in Rheinland-Pfalz – Bericht zur Erhebung und Bewertung des BW-
Standortübungsplatzes Westerburg – Koblenz 

�  DR. STUPP CONSULTING GMBH (05-2011): Kurzbericht zur Ersterfassung potenzieller Kontami-
nationen auf der Liegenschaft der ehemaligen Wäller-Kaserne in Westerburg – Bergisch-
Gladbach  

�  KOCKS INGENIEURE (03-2007): Vermerk über die KoAG-Sitzung zur militärischen Liegenschaft 
„Wäller-Kaserne Westerburg“ - Koblenz 

�  TAUW GMBH (07-2012): Stellungnahme zum Thema Boden / Grundwasser / Altlasten für den 
Bebauungsplan „Wäller-Kaserne“ in Westerburg - Leverkusen 
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�  TAUW GMBH (10-2012): Stellungnahme zu ergänzenden Bodenuntersuchungen für den Be-
bauungsplan „Wäller-Kaserne“ in Westerburg - Leverkusen 

Im Kasernengelände haben sich relevante Einrichtungen, die nach Art und Nutzung Altlastenver-
dachtsflächen sein können, befunden oder sind noch vorhanden, insbesondere 

�  Regenrückhaltebecken 

�  Bunker (mit Tank- und/oder Generatorräumen), 

�  Heizungsanlagen, 

�  Abscheideranlagen, 

�  Werkhallen, 

�  Abschmierrampen, 

�  Kfz-Abstellflächen, 

�  Abfallsammelstellen, 

�  (ehemalige) Tankstelle, 

�  (neue) Tankstelle, 

�  Treibstofflager, 

�  Ölwechselhalle 

�  ehemaliger Kleinkaliberschießstand, 

�  ehemalige Fahrzeugabstellhalle, 

�  Panzerwaschanlage 

Zwischenzeitlich wurden Teile dieser Anlagen saniert und als saniert eingestuft24. Hierauf aufbauend, 
hat die Tauw GmbH im Juli 2012 die vorliegenden Erkenntnisse anhand des Merkblattes ALEX 02 
(„Orientierungswerte für die abfall- und wasserwirtschaftliche Beurteilung“) analog zur BBodSchVO 
überprüft und folgende Empfehlungen für das weitere Vorgehen im Einzelfall betreffend der o.a. Ver-
dachtsflächen gegeben: 

�  Die Durchführung weitergehender orientierender Untersuchungen und 

�  die Beurteilung der ermittelten Untersuchungsergebnisse anhand des Zielebenensystems des 
Merkblattes ALEX 02. 

Den gemachten Empfehlungen wurde entsprochen.25 So wurde in Abstimmung mit den beteiligten 
Behörden die Entnahme von 5 Oberbodenmischproben durchgeführt, wobei die Beprobungstiefen 
sich an den Vorgaben der BBodSchV orientierten. Es wurde somit an jedem Entnahmebereich eine 
Mischprobe für die Tiefen von 0- 0,1 und 0,1 -0,35 m unter Geländeoberkante (GOK) erstellt. Diese 
jeweilige Mischprobe setzte sich aus insgesamt 7 Einstichen in einem Umkreis von 7 m um den zent-
ralen Entnahmepunkt zusammen. Untersucht wurden diese Proben jeweils auf die Parameter Arsen, 
Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink und Cyanide (ges.) im Feststoff. Sofern hier-
bei erhöhte Werte auftreten sollten, war eine ergänzende Untersuchung auch im Eluat vorgesehen. 
Die Auswahl der Untersuchungsbereiche erfolgte verteilt auf den vorhandenen Grünflächen zwischen 
den vorhandenen Gebäuden bzw. Verkehrswegen, da keine Anhaltspunkte aus der Historie der Lie-
genschaft auf potentielle Verunreinigungsbereiche in diesem Teil der ehem. Kaserne gegeben waren. 
Zwei der drei Rammkernsondierungen (KRBI/12 und KRB2/12) wurden so gelegt, dass der Auffül-
lungsbereich der früheren Sanierung des Regenrückhaltebeckens II auf mögliche Restbelastungen 
überprüft werden konnte. Die dritte Sondierung KRB3/12 wurde in den Bereich einer verfüllten Gelän-
derinne unterhalb der Asphaltfläche westlich Geb. 16/Exerzierfläche (Fläche22) gelegt. Alle drei Son-
dierungen wurden bis 3 m u. GOK abgebohrt. Untersucht wurde je Bohrpunkt die Probe einer ausge-
wählten Mischprobe aus dem laufenden Bohrmeter. Die Mischproben aus dem lfd. Sondiermeter wur-
den auf die o. g. Schwermetalle inkl. Arsen sowie auf Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) untersucht. 

                                                      

24  VGL. TAUW GMBH (07-2012): STELLUNGNAHME ZUM THEMA BODEN / GRUNDWASSER / ALTLASTEN FÜR DEN 

BEBAUUNGSPLAN „WÄLLER-KASERNE“ IN WESTERBURG - LEVERKUSEN 
25  VGL. STELLUNGNAHME ZU ERGÄNZENDEN BODENUNTERSUCHUNGEN FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN "WÄLLER-KASERNE" IN 

WESTERBURG, STELLUNGNAHME DER TAUW VOM 01.10.2012, ZEICHEN: N002-2399099RDS-V01 



Verbandsgemeinde Westerburg 5. Änderung FNP Bereich Wäller-Park Seite 35 

Bearbeitung: FIRU mbH, Bahnhofstraße 22, 67655 Kaiserslautern 
Tel.: 06 31 / 3 62 45-0 �  Fax: 06 31 / 3 62 45-99 �  www.firu-mbh.de 

 

4.4.2 Bewertung 

Die Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen: 

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Oberbodenbeprobung ist im Bereich der früheren Unterkunfts- und 
Sozialgebäude der Bundeswehrliegenschaft in den untersuchten Entnahmetiefen bis 0,35 m unter 
GOK mit künstlichen Auffüllungen zu rechnen, die aus einem Gemisch von Fein- bis Mittelsande 
(leicht schluffig, kiesig) bestehen und teils leichte Beimengungen von Schlacken und kleineren Ziegel-
bruchstücken aufweisen. Es dürfte sich hierbei um frühere Auffüllungs- bzw. Bodenumlagerungsberei-
che zur Geländemodellierung handeln. In den als Oberbodenproben (OB) 1 — 5 bezeichneten Proben 
wurden die Parameter der BBodSchV für die Kategorie Wohngebiet eingehalten. Bis auf den Parame-
ter Nickel sogar auch die Werte für den Bereich Kinderspielplätze. Die Parameter Kupfer und Zink, die 
in der Verordnung nicht aufgeführt werden, liegen bei der hilfsweise herangezogenen ALEX-Liste 02 
des Landes Rheinland-Pfalz im Bereich der Zielebene 1. Diese einzuhaltenden Orientierungswerte 
wurden eigentlich im Zusammenhang mit der Festlegung von Sanierungszielwerten bei Schadensfäl-
len, die nach dem Wasserrecht zu behandeln sind, eingerichtet. Demnach ist bei Einhaltung der Ziel-
ebene 1 quasi die natürliche Bodennutzung gegeben (uneingeschränkte /multifunktionelle Nutzung). 
In den Rammkernbohrungen sowohl im Auffüllbereich um das Regenrückhaltebecken II als auch im 
verfüllten Grabenbereich an der Exerzierfläche wurden die Proben aus 2 - 3 m Tiefe sowie aus dem 
Bereich unmittelbar über bzw. im Bereich des ersten gewachsenen Bodenhorizontes untersucht, da 
hier mit einer potentiellen Anreicherung möglicher Schadstoffe aus den darüber liegenden Schichten 
gerechnet wurde. Auch in diesen, jeweils aus einer Bohrung untersuchten Bodenproben, wurden für 
die analysierten Schwermetallparameter (inkl. Arsen) und MKW keine über den Prüfwerten der 
BBodSchV liegenden Gehalte nachgewiesen. Dies betrifft auch die Werte der ALEX-Liste 02 für Kup-
fer und Zink (Zielebene 1).  

Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen lassen sich keine Hinweise auf umweitrelevante 
Bodenbelastungen im Bereich der Auffüllungsfläche westlich des Regenrückhaltebeckens sowie auch 
im Bereich des verfüllten Geländegrabens am Exerzierplatz ableiten. Die Oberbodenproben der aus-
gewählten Untersuchungsbereiche ließen ebenfalls keine Überschreitung der Prüfwerte nach der 
BBodSchV für die Kategorie Wohnbebauung erkennen. Die für einzelne Parameter hilfsweise zugrun-
de gelegten Zielwerte der Ebene 1 der ALEXO2-Liste wurden ebenfalls nicht überschritten. 

Auf der Grundlage der Durchgeführten Untersuchungen wurden folgende Empfehlungen für das wei-
tere Vorgehen gegeben: 

Auf Grundlage der in der Vergangenheit durchgeführten Untersuchungen und Bewertungen und auf 
Grundlage der aktuell durchgeführten Nachuntersuchungen liegt ein für das Bauleitplanverfahren aus-
reichendes Untersuchungsraster zur Beurteilung des Aspektes der schädlichen Bodenveränderungen 
bzw. der erheblichen Bodenbelastungen im Rahmen der Bauleitplanung vor. Im Übrigen wurden die 
durchgeführten Untersuchungen bzw. die festzulegenden Aufschlusspunkte mit den zuständigen Be-
hörden intensiv abgestimmt und von diesen als ausreichend eingestuft. Hinweise auf schädliche Bo-
denveränderungen bzw. erhebliche Bodenbelastungen, die der Fortführung des Bebauungsplans ent-
gegenstehen würden, können auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse nicht abgeleitet werden. 
Die vorliegenden Ergebnisse und gutachterlichen Stellungnahmen sind im Umweltbericht zum Be-
bauungsplan zu berücksichtigen und hinsichtlich der Auswirkungen auf die Bebauungsplanung zu 
bewerten. Die Dokumentation der Untersuchungsergebnisse im Umweltbericht dient der hinreichen-
den Berücksichtigung des Schutzgutes Boden in der Planung bzw. der Vorbereitung einer Abwä-
gungsentscheidung, die den gesetzlichen Vorgaben hinreichend Rechnung trägt.  

Im Ergebnis der vorliegenden Untersuchungen kann abgeleitet werden, dass erhebliche Bodenbelas-
tungen nicht vorhanden sind und die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse sowie die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung gewahrt bleiben. Auf eine Kenn-
zeichnung nach § 9 Abs. 5 Nr. 3BauGB von Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind, kann vor diesem Hintergrund verzichtet werden. In den Bebauungsplan sollte 
ein Hinweis aufgenommen werden, dass im Plangebiet trotz durchgeführter orientierender Untersu-
chungen in Einzelfällen Bodenverunreinigungen nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Im 
Rahmen von Tiefbauarbeiten bzw. sonstigen Bodeneingriffen sind festgestellte Bodenkontaminationen 
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unter gutachterlicher Begleitung fachgerecht zu sichern bzw. zu entsorgen. Das weitere Vorgehen ist 
im Einzelfall mit der zuständigen Behörde abzustimmen.26 

4.5 Schutzgut Wasser 

4.5.1 Beschreibung 

Oberflächenwasser: 

Innerhalb des Plangebietes finden sich (allesamt künstliche) stehende und fließende natürliche Ober-
flächengewässer. Der das Plangebiet auf ganzer Länge querende Hölzbach, der innerhalb naturna-
her, teils auch naturferner Gehölzbestände und bis zu 5 m unter der Höhe des umgebenden Gelände-
reliefs verläuft, prägt den gesamten Landschafts-(teil-)raum. Daneben sind künstliche (naturferne) 
Stillgewässer 

�  an der Panzerwaschanlage und 

�  verschiedene Rückhalteteiche 

vorhanden. 

In den Hölzbach mündet im oberen Plangebietsteil – unterhalb der ehemaligen Hindernisbahn - ein 
weiteres (namenloses) Stillgewässer ein. Teile der Fließgewässer sind verrohrt oder befinden sich in 
naturfernen Zustandsformen. 

Dammbauten zeigen, dass es zum Beherrschung von Starkwasserabflüssen bereits erforderlich war, 
den schadenfreien Überstau von Flächen zu gewährleisten. Eine derartige Fläche findet sich insbe-
sondere zwischen der v. g. Hindernisbahn und dem Gebäude der ehemaligen Kleiderkammer. 

Grundwasser: 

Hinweise auf einen bereits oberflächennah anstehenden Grundwasserspiegel fanden sich nicht. Das 
Grundwasser folgt vermutlich dem Gewässerspiegel des Hölzbaches (vgl. Tz. 4.1.3), so dass hierauf 
im Zuge der (Bau-)Planung Rücksicht zu nehmen ist. 

4.5.2 Bewertung 

Die Eignung und Empfindlichkeit des Wasserpotenzials werden im Hinblick auf den Faktor Grundwas-
serneubildung, der Speicherung und Ableitung von Niederschlagswasser in den Untergrund, beurteilt. 

Bedeutung: 

Grundwasserneubildung 
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Empfindlichkeit: 
Funktionsverlust 
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26  VGL. STELLUNGNAHME ZU ERGÄNZENDEN BODENUNTERSUCHUNGEN FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN "WÄLLER-KASERNE" IN 

WESTERBURG, STELLUNGNAHME DER TAUW VOM 01.10.2012, ZEICHEN: N002-2399099RDS-V01 
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Der Wasserhaushalt ist wie folgt zu beurteilen: 

�  stehende und fließende Oberflächengewässer liegen innerhalb des Plangebietes, 

�  geringe Speicherkapazität für Niederschlagswasser in der Oberbodenauflage, 

�  mittleres bis hohes Abflussregulationspotenzial durch vorhandene bauliche Eingriffe, 

�  mäßige Vorbelastungen durch intensive Nutzung / Überbauung / Versiegelung. 

4.6 Schutzgut Klima / Luft 

4.6.1 Beschreibung 

Grundsätzlich sind zu beckenartigen Aufweitungen führende Talzüge (als klimatisch empfindliche, 
austauscharme Räume) für das Bioklima und den Frischluftaustausch von besonderer Bedeutung. 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines solchen Tales; die bioklimatische Funktion ging jedoch insbeson-
dere durch die Kasernenbauten und quer zur Talrichtung liegende Gehölzriegel verloren oder wurde 
zumindest nachhaltig beeinträchtigt. 

4.6.2 Bewertung 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines bioklimatisch empfindlichen Landschaftsraumes, in dem auf en-
gem Raum konkurrierende Nutzungen vereint sind. Diese Landschaft ist folglich i.d.R. auch Belastun-
gen ausgesetzt. Ziel sollte es sein, die bioklimatischen Bedingungen zu verbessern und barrierehafte 
Strukturen zu optimieren. Hierzu zählen bioklimatisch zu definierende Vorgaben an die Bestandsbe-
bauung, neu geplante Gebäude, die Minimierung der Flächenversiegelungsrate einschließlich der 
Reduzierung der Strahlungsintensität und an das Bestandsgrün. 

In bioklimatischer Hinsicht sollte eine Kaltluftabflussbahn entlang des Talgrundes freigestellt werden. 
Von barrierehafter Bebauung und / oder Bepflanzung ist abzusehen, um den Frischluftaustausch nicht 
zusätzlich zu beeinträchtigen. Bioklimatisch relevante Austauschprozesse sind im Rahmen der Pla-
nung grundsätzlich zu berücksichtigen (keine Riegelbildung durch die Anordnung von Baukörpern 
quer zur Fließrichtung, durchströmbare Gestaltung von Gehölzpflanzungen, etc.). 

Bedeutung: 

Klimatisch deutlich vorbelasteter Landschaftsteilraum; bei hohem Austauschpotenzial 
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Empfindlichkeit: 

Funktionsverlust 
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Bewertung der Klimafunktion (status quo): 

Die Klimafunktion ist wie folgt zu beurteilen: 

�  (bio-) klimatisch empfindlicher und durch querriegelartige gering durchströmbare 
Gehölzbestände und Bebauung vorbelasteter Landschaftsteilraum. 

4.7 Schutzgut Landschaft 

4.7.1 Beschreibung 

Das Plangebiet und seine Umgebung liegen im Naturraum 323.13, dem „Oberwesterwälder 
Kuppenland“ (vgl. Abbildung 10), das nach dem LANIS-RLP wie folgt charakterisiert wird: 

Das Oberwesterwälder Kuppenland präsentiert sich als hügeliges und zerriedeltes Hochland aus ausgedehnten Basalt- 
und Tuffdecken. Es weist ein Gefälle vom Norden mit Höhen um 480 m ü.NN nach Süden mit etwa 380 m ü.NN auf. 
Deutlich äußert sich der Übergang vom Hohen Westerwald mit der Westerwälder Basalthochfläche zum 
Oberwesterwälder Kuppenland in einem stufenartigen Geländeabfall von mindestens 30 m. Dieser Reliefknick ist südlich 
von Rennerod und nördlich von Westerburg sehr gut erkennbar. An anderen Stellen vollzieht sich der Übergang allmäh-
licher, da die aus dem Hohen Westerwald nach Süden fließenden Gewässer eine gewisse Nivellierung geschaffen haben. 
Gegenüber dem Hohen Westerwald ist die Landschaft stärker zertalt. Basaltkuppen, Hügel und Rücken treten deutlicher 
hervor. 

Das Gewässernetz der Landschaft ist vergleichsweise dicht. Die vielfach noch naturnah verlaufenden Bäche entwässern 
in meist breit ausgeräumten Muldentälern zum Elbbach, im Westen zum Saynbach, im Süden zum Gelbach als den 
Hauptgewässern des Landschaftsraums. Der Seebach bei Stahlhofen wurde zu einem See aufgestaut. Der Wiesensee ist 
mit 130 ha die größte Wasserfläche des Kuppenlandes. Außerdem weist die Landschaft eine Vielzahl von Weihern und 
Teichen sowie Gewässern in ehemaligen Tonabbauflächen und Basaltsteinbrüchen auf. 

Die Landschaft hat einen überwiegend offenen Charakter. Wälder gliedern die Landschaft in kleineren Beständen. Be-
sonders markieren sie die zahlreichen Basaltkuppen. Der Waldanteil hat durch Aufforstungen von Huteweiden haupt-
sächlich mit Fichten zugenommen. Dadurch ist auch der Nadelwaldanteil im Kuppenland auf über 50% gestiegen. Die 
waldfreien Bereiche werden überwiegend als Grünland genutzt. Ackerbau spielt aufgrund des feuchtkühlen Klimas und 
der schweren, häufig staunassen Böden nur eine untergeordnete Rolle in breiten Tälern und auf Sattellagen. Die Wiesen 
und Weiden sind stellenweise mit Heiden, Halbtrockenrasen und Huteweiden verzahnt und bilden noch heute größere 
zusammenhängende Komplexe mit extensiven Nutzungsformen. 

Streuobstbestände prägen das Umfeld vieler Siedlungen und sind oft auch noch großflächig erhalten. In manchen Tälern 
und Quellmulden prägen Feuchtwiesen das Bild. Besonders ausgeprägt ist dies z.B. oberhalb des Wiesensees. Aus kultur-
historischer Sicht ist Westerburg als frühere Residenzstadt mit Schloss hervorzuheben, ebenso Schloss Molsberg im süd-
lichsten Zipfel des Gebietes. Westerburg und umliegende Ortschaften sind in jüngerer Zeit deutlich gewachsen. Die übri-
gen Siedlungen des Landschaftsraums haben ihren Charakter als kleinere Haufen- und Straßendörfer weitgehend erhal-
ten. An die Bedeutung des Bergbaus erinnert der Steinkohleschacht St. Anna bei Kaden.27 

                                                      

27  (QUELLE/©: HTTP://MAP1.NATURSCHUTZ.RLP.DE/LANDSCHAFTEN_RLP/LANDSCHAFTSRAUM.PHP?LR_NR=323.1) 
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Legende:   magenta: Naturraum 323.13 „Oberwesterwälder Kuppenland“ 

4.7.2 Bewertung 

Visuell-ästhetische Bewertung (Orts- und Landschaft sbild) 

Relief und Raumkanten, Raumeinheiten: 
Der aus dem Plangebiet heraus erlebbare Landschaftsteilraum ist eine Mittelgebirgslandschaft, die am 
einsehbaren nordöstlich gelegenen Gegenhang von der Erhebung des Westerburger Kopfes (476,3 m 
NN) im Westen und dem Hergenrother Kopf (451 m NN) im Nordosten geprägt ist. Unmittelbar östlich 
angrenzend steigt das Gelände zum Ausläufer des Hergenrother Kopfes, dem Hub (ca. 440 m NN) 
an. Das Relief entspricht einer durch zurückliegende bauliche Eingriffe veränderte Talaue, die von 
einem Muldental im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes zu einem Kerbtal vor der ge-
schlossenen Ortslage von Westerburg verengt. Hier nimmt das Plangebiet eine Freifläche in Verlän-
gerung der vorhanden Ortsrandbebauung ein. 

Landschaftserleben und Erholungs-/Wohnfunktion: 
Die Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt im Hinblick auf den ästhetischen Eigenwert der Land-
schaft. Basis der Bewertung ist die reale Landschaft mit den Faktoren Relief, Vegetation, den Nut-
zungsstrukturen und den im Raum vorhandenen Baustrukturen. Kriterien für die Wertigkeit des Land-
schaftsbildes sind die Vielfalt dinglicher Ausstattung im Raum unter besonderer Berücksichtigung kon-
trastbildender Bau- und Vegetationsstrukturen, die Ausstattung mit natürlichen Landschaftselementen 
sowie die Eigenart des Raumes, d.h. der Ausstattung mit charakteristischen Gestaltelementen, die 
beim Betrachter einen positiven Erinnerungs- bzw. Wiedererkennungswert hervorruft. Planungsrele-
vante Vorbelastungen liegen nicht vor. 

Die Vielfalt und Eigenart des Landschaftserlebens werden – in Ermangelung planungsbedeutsamer 
Sichtachsen und aufgrund der bestehenden Überprägung durch Bau- und sonstige Nutzungsstruktu-
ren - als gering bis mäßig eingestuft, die Durchgrünung wurde als von ebenfalls mittlerer bis hoher 
Qualität (wobei auch Vegetationsstrukturen außerhalb des Plangebietes selbst [also in der Wirkzone] 
Berücksichtigung fanden) bewertet. 

Bedeutung: 

Ästhetischer Eigenwert (Natürlichkeit des Freiraums / Charakteristik des Siedlungsraumes) 

                                                      

28  QUELLE/©: LANDSCHAFTSINFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ (LANIS)/LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND 

GEOBASISINFORMATIONEN, WWW.NATURSCHUTZ.RLP.DE - TAG DES LETZTEN ZUGRIFFS: 30. JULI 2012 
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Empfindlichkeit: 

Visuelle Empfindlichkeit (Einsehbarkeit des Raumes / Überprägung eines Naturraumes mit naturfer-
nen Elementen) 
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Bewertung des Orts- und Landschaftsbildes (status q uo): 

Das Orts- und Landschaftsbild ist wie folgt zu beurteilen: 

�  geringer ästhetischer Eigenwert der Landschaft aufgrund der Überprägung und der bestehen-
den Nutzungen. 

4.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Es liegen keine Erkenntnisse über Kultur- und sonstige Sachgüter innerhalb des Plangebietes oder 
dessen Wirkzone vor. 

5 Wechselwirkungen und Entwicklungsprognose ohne da s Vorhaben 

5.1.1 Raumnutzungen 

Die den Untersuchungsraum und seine Umgebung prägenden Raumnutzungen sind das Wohnen, 
gewerbliche und Mischnutzungen, die forstliche Flächennutzung sowie der Verkehr. 

5.1.2 Wechselwirkungen, Sekundärwirkungen, Biotopve rbund 

Wechselwirkungen bzw. Sekundärwirkungen  mit anderen Planungen, Nutzungen oder Funktionen 
sind nicht bekannt, aber aufgrund der ausgewerteten Fachplanungen nicht zu erwarten. Auch im Um-
feld des Vorhabens sind maßnahmenbedingt keine weiteren Auswirkungen, insbesondere keine we-
sentlichen weiteren Versiegelungen durch Erschließungsmaßnahmen, zu erwarten, da die Verkehre 
auf kurzem Wege von dem bestehenden Straßennetz aufgenommen werden können. 

Wechselwirkungen zwischen dem Landschaftsbildschutz und der vorhandenen und geplanten Bebau-
ung bestehen nicht weil das Gebiet durch Bewuchs entlang der Außengrenzen sowie innerhalb des 
Plangebietes sichtverschattet ist. 

Hinsichtlich des regionalen Biotopverbunds  ist anzumerken, dass die Biotopverbundfunktion regel-
mäßig das Vorhandensein von Linearstrukturen mit hoher Bedeutung für Austausch- und Wanderbe-
ziehungen von Arten und Lebensräumen voraussetzt. Derartige Lebensräume sind vorliegend die 
gewässergebundenen aquatischen Lebensräume des Hölzbaches29 selbst sowie die mit dem Fließ-

                                                      

29  DAS GEWÄSSER WIRD IM LANIS („HÜLSBACH“) UND IM KATASTER DES LANDESVERMESSUNGSAMTES („HÖLZBACH“) 
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gewässer in unmittelbarer funktionaler Beziehung stehenden Ufersäume aus Erlen-, Weiden- und 
Eschensäumen. Die Entwicklung gewässerbegleitender Gehölzsäume vorausgesetzt, sind auch 
Hochstaudenfluren nasser und frisch-feuchter Standortbedingungen entwickelbar. 

Zielformulierungen zugunsten einer Sicherstellung des Biotopverbunds in der Hölzbachaue lassen 
wurden im Rahmen der Bebauungsplanung "Wäller-Park" erarbeitet. 

5.1.3 Entwicklungsprognose, status-quo-Prognose 

Bei Verzicht auf die Planungen an dieser Stelle wäre zumindest kurzfristig von dem Fortbestand des 
bestehenden Flächenzustands – mit sukzessiver Verbuschung der Freiflächen und der Devastierung 
der Gebäudesubstanz durch Vandalismus, Einbruchschäden etc. – auszugehen. 

5.1.4 Vorbelastungen 

Vorbelastungen bestehen im Wesentlichen aufgrund der bestehenden Überformung mit Bau-, Frei- 
und Verkehrsflächen, durch die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Bestandsbebauung 
und durch den Verkehrslärm. Durch die bislang anhaltende Nutzung kam bzw. kommt es zu folgenden 
wesentlichen Belastungen, die im Plangebiet und seiner Umgebung bereits heute feststellbar sind: 

�  Boden / Wasser / Klima: Bodenversiegelung durch Erschließung, 

�  Klima: Barrierewirkung durch Grünverdichtung in der Frischluftabflussbahn, 

�  Landschaftsbild / Flora / Fauna: Überprägung durch Baukörper und Erschließung. 

6 Umweltbezogene und gestalterische Zielvorstellung en (gem. Ziffer 2c, 2d der An-
lage zum BauGB) - Anforderungen an die Planung aus Umweltsicht 

Hinsichtlich der Zielvorstellungen sollen planerische Vorgaben aus Sicht des Natur- und Landschafts-
bildschutzes für die Ebene der Flächennutzungsplanung formuliert werden: 

6.1.1 Menschen 

Die Belange der in der Umgebung und im Plangebiet selbst wohnenden Bevölkerung sind wie folgt zu 
berücksichtigen: 

�  Keine Verschärfung der Immissionssituation (Lärm, Stäube, Verkehre, etc.), 

�  Beseitigung lokalklimatischer Barrierewirkungen, 

�  (punktuelle) Herstellung von Großgrün, 

�  Zielvorstellungen zur Freizeit- und Erholungsnutzung: Herstellung der Durchgängigkeit des 
Gebietes; ggf. Erhaltung vorhandener Sportanlagen). 

6.1.2 Pflanzen und Tiere 

Die Belange des Biotop- und Artenschutzes sind wie folgt zu berücksichtigen: 

�  Biotopvernetzung: Erhaltung und Entwicklung der hölzbachnahen Grünstrukturen 
(Gehölzsaum und Krautbestände) und 

�  grünordnerische Maßnahmen: Gebietsdurchgrünung als Verbund, Regulierung (ggf. Herstel-
lung) des Großgrünanteils, Minimierung der Neuversiegelung, naturnahe Grünflächenpflege. 

6.1.3 Geologie / Boden 

Die Belange des Bodenschutzes sind im Rahmen der Erschließung und der Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind folgende planerischen Vorgaben zu beachten: 

�  Niederschlagswasserbewirtschaftung (durch Rückhalteflächen), 

�  Minimierung von weiterer Flächeninanspruchnahme und Versiegelung, 

�  Vermeidung von Wind- und Wassererosion durch standortgerechte Begrünung und Trassie-
rung, 

                                                                                                                                                                      

UNTERSCHIEDLICH BEZEICHNET. NACH ABSTIMMUNG MIT DER STADT WESTERBURG WURDE FESTGELEGT, DASS DAS 

FLIEßGEWÄSSER IN DIESEM BEREICH � �� �!��  HEIßT (MITT. FIRU - FORSCHUNGS- UND INFORMATIONS-GESELLSCHAFT 

FÜR FACH- UND RECHTSFRAGEN DER RAUM- UND UMWELTPLANUNG MBH VOM 26. JULI 2012) 
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�  Förderung naturnaher Nutzungsformen auf verbleibenden Freiflächen, 

�  Verminderung und Vermeidung des Schadstoffeintrags auf Flächen mit freigelegten Deck-
schichten (z.B. bei der Ausführung von Hoch- und Tiefbauleistungen). 

6.1.4 Wasser 

Die Belange des Wasserhaushaltes – insbesondere hinsichtlich der zu untersuchenden Versicke-
rungsfähigkeit des Untergrundes – sind zu überprüfen, soweit sie nicht bereits durch vorangegangene 
Fachgutachten abgehandelt wurden. 

Folgende Planungsvorgaben sind zu beachten: 

�  Förderung / Festsetzung un- oder nur teilversiegelnder Bauweisen und Flächenbefestigungen, 

�  Flächenentsiegelung, Abflussverzögerung, Speicherung, Versickerung. 

6.1.5 Klima / Luft 

Die Belange des Klimas, insbesondere des örtlichen Klimas / Bioklimas, sind wie folgt zu berücksichti-
gen: Minimierung zukünftiger bzw. weiterer Belastungen, insbesondere durch 

�  Beseitigung lokalklimatischer Barrierewirkungen, 

�  Vermeidung von zu hoher Verdichtung, 

�  Vermeidung von dichten Anpflanzungen mit Barrierewirkung, 

�  Reduzierung der Strahlung durch Förderung / Festsetzung unversiegelnder Bauweisen und 
Flächenbefestigungen, 

�  Pflanzung von Laubbäumen (Filterwirkung) und 

�  durchfließbare Gestaltung von Bauflächen. 

6.1.6 Landschaft 

Die Belange des Landschaftsschutzes sind wie folgt zu berücksichtigen: 

�  Entwicklung von Waldrandstrukturen, 

�  Beschränkung der Höhenentwicklung zulässiger Gebäude, 

�  lockere, gut gegliederte Abpflanzungen und Durchgrünungsmaßnahmen im Plangebiet, insbe-
sondere entlang der Außengrenzen vorsehen, 

�  Großgrün auf geeigneten Standorten erhalten und im Rahmen der Erschließung und der pri-
vaten Baumaßnahmen anpflanzen lassen, 

�  Ausrichtung von Kompensationsmaßnahmen auf die Schutzbedürftigkeit des Landschaftsbil-
des (einschließlich der Vermeidung weiterer Belastung). 

6.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Die Belange des Kulturgüterschutzes sind wie folgt zu berücksichtigen: 

�  Sicherung möglicher Funde nach dem Denkmalschutzgesetz. 

7 Erhebliche Umweltauswirkungen und Maßnahmen zur V ermeidung, Minderung 
und zum Ausgleich 

7.1 Schutzgüter 

7.1.1 Menschen 

Bioklimatische Belastungen 

Die Entwicklung der Folgenutzung einer bereits bebauten Liegenschaft bietet die Chance, Frischluft-
austauschbahnen wieder in Funktion zu setzen.  

Im Flächennutzungsplan werden umfangreich bestehende Grünflächen durch die entsprechende Dar-
stellung erhalten. Auf Ebene der Bebauungsplanung wird die getroffenen Darstellung in der FNP-
Teiländerung durch folgende Maßnahmen detailliert: 
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�  Beseitigung barrierehafter Gehölzpflanzungen und 

�  die Öffnung eines geländeklimatisch wirksamen Austauschkorridors zwischen 
hölzbachbegleitenden Gehölzsäumen und vorhandenen Baufeldern. 

Lärmemissionen, -immissionen 

Durch die 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes sind bezüglich dieses Schutzgutes keine direk-
ten Auswirkungen zu erwarten. Im Rahmen der Bebauungsplanung "Wäller-Park" wurde zur Vermei-
dung von Lärmimmissionen eine Geräuschkontingentierung.30 erarbeitet und in die Planung über-
nommen. 

Freizeit und Erholung 

Belange der Erholungsnutzung werden nicht oder in zumindest nicht planungsrelevantem Umfang 
berührt, das Landschaftsbild ist jedoch durch geeignete Maßnahmen der Grüngestaltung auf Ebene 
der Bebauungsplanung zu schützen. 

7.1.2 Tiere und Pflanzen 

Durch die 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanung werden keine unmittelbaren Eingriffe als zu-
lässig festgesetzt. Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sind somit durch die Teiländerung des FNPs 
nicht zu erwarten. Im Ergebnis der durchgeführten faunistischen Erhebung zum Bebauungsplan "Wäl-
ler-Park" wurde bezüglich der vorhandenen Fledermäuse und der Avifauna folgendes Fazit gezogen: 

 „Bei Berücksichtigung der Erhebungsergebnisse des Jahres 2011 und der Abarbeitung der artenschutzrechtlich relevan-
ten Arten sind für die lokalen Populationen der im Wirkraum nachgewiesenen oder zumindest nicht auszuschließenden 
Arten (Arten der Kategorie 2, s.o.) keine erheblichen Beeinträchtigungen im Sinne des §44 BNatSchG zu erwarten.“31 

7.1.3 Boden 

Durch die bisherige Weidenutzung erfuhr das Plangebiet bereits zu einem früheren Zeitpunkt gerade 
hinsichtlich der Bodenfunktionen eine nachhaltige Beeinträchtigung, die noch heute wirksam ist. Da-
her ist zwar das durch die aktuelle Planung bewirkte Eingriffspotenzial als vergleichsweise gering zu 
bewerten; dennoch ist es wichtig, entsprechende Schutzvorkehrungen vor vermeidbarer Versiegelung 
und vor Erosion durch Festsetzungen im Bebauungsplan und Auflagen in den Baugenehmigungen 
vorzusehen. 

Durch folgende Maßnahmen wird der Boden geschützt: 

�  Minimierung der Versiegelung durch Festsetzung teilversiegelnder oder unversiegelnder Bau-
weisen und 

�  Kompensation in den Ersatzflächen durch Optimierung bodenhaushaltlicher Funktionen und 
Potenziale (als Standort für Pflanzen, Lebensraum für Tiere, Verbesserung der Wasserrück-
haltung, Extensivierung von Nutzungen). 

Dies erfolgt auf Ebene der Bebauungsplanung. 

7.1.4 Wasser 

Die Niederschlagsrückhaltung im Plangebiet ist wesentliches Ziel bezüglich des Landschaftswasser-
haushaltes. Dies wird in der 5. Teiländerung der Flächennutzungsplanung durch folgende Darstellun-
gen umgesetzt: 

�  Erhalt von Retentionsraum (Darstellung als Grünflächen) und Darstellung der Flächen zur 
Niederschlagswasserbewirtschaftung (hier: Rückhaltebecken) 

                                                      

30  SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN "WÄLLERPARK" IN WESTERBURG, FIRU GFI MBH, 
KAISERSLAUTERN, STAND: NOVEMBER 2013, BERICHT-NR.: P 12-019 

31  QUELLE / ©: BFL LANDSCHAFTSARCHITEKTUR (2011): NATURSCHUTZFACHLICHEN GRUNDLAGENERHEBUNG ZUR 

KONVERSIONSMAßNAHME WÄLLER-KASERNE IN WESTERBURG - BEBAUUNGSPLAN ‚WÄLLER-PARK‘ DER STADT 

WESTERBURG“�
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7.1.5 Klima / Luft 

Gemäß BNatSchG sind Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere des örtlichen Klimas, zu ver-
meiden; unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auch durch landschaftspflegerische Maßnahmen 
auszugleichen. 

Die Lage des Plangebietes macht es erforderlich auf Ebene der Flächennutzungsplanung zur Erhal-
tung einer ausreichenden Frischluftversorgung eine ausreichende Durchgrünung zu gewährleisten. 
Dies erfolgt durch die Darstellung von Grünflächen. Auf Ebene der Bebauungsplanung "Wäller-Park" 
werden weitreichendere Festsetzungen getroffen.  

7.1.6 Landschaft 

Der Landschaft wird kein Offenland zur Etablierung von Bauflächen entzogen, es werden vielmehr 
bestehende Bauflächen umgenutzt und teilweise intensiviert. Die Eingriffsbewältigung erfolgt auf Ebe-
ne der Bebauungsplanung. 

7.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Mit der Entwicklung der Bauflächen sind ersichtlich keine Auswirkungen auf kulturelle und sonstige 
Sachgüter verbunden. Sollten nach dem Denkmalschutzgesetz anzeigepflichtige Funde im Zuge der 
Bauarbeiten festgestellt werden, sind diese der zuständigen Fachbehörde gegenüber anzuzeigen. 
Hierauf nimmt ein Hinweis im Bebauungsplan Bezug. 

7.2 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen der begutachteten, vorstehend aufgeführten Schutzgüter mit der geplanten städte-
baulichen und umweltplanerischen Entwicklung sind nicht erkennbar. 

7.3 Maßnahmenkatalog (gem. Ziffer 2c der Anlage zum  BauGB) 

7.3.1 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  

Durch die 5. Teiländerung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Westerburg wird keine 
unmittelbare Zulässigkeit von Eingriffen begründet, so dass der Ausgleich auf Ebene des Bebauungs-
planes erfolgt. Hier sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Maßnahmen innerhalb des Plangebietes: 

�  Renaturierung von Fließgewässern und ihrer Säume 

�  Renaturierung von Laubmischwaldbeständen 

�  Herstellung von blütenreichem Extensivgrünland – flächig und als Saumgesellschaften 

�  Anlage von Sicht- und Trennpflanzungen aus Hochstammreihen 

�  Festsetzung einer Mindestdurchgrünung 

�  Entwicklung von Waldrandgesellschaften 

�  Wasserdurchlässige Befestigung von privaten Zufahrten, Verkehrs- und Lagerflächen 

Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 

�  Entwicklung von Waldrandgesellschaften: Entwicklung eines neuen Waldrandes außerhalb 
des Plangebietes 

Sonstige Maßnahmen: 

�  Bewirtschaftung des Niederschlagswassers im Plangebiet 

�  Schutz des Oberbodens 

�  Schutz von Pflanzenbeständen 

�  Grenzabstände für Pflanzen 

�  Herstellung von Pflanzungen 

�  Bodendenkmalpflegerische Belange 
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8 Schwierigkeiten beim Zusammenstellen der Unterlag en (gem. Ziffer 3a der Anla-
ge zum BauGB) 

Beim Zusammenstellen der Angaben zu diesem Umweltbericht kam es nicht zu Schwierigkeiten, da 
die relevanten Gutachten und Fachplanungen bereits vorlagen.  

9 Maßnahmen zur Überwachung (gem. Ziffer 3b der Anl age zum BauGB) 

Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf 
die Umwelt sind über den Umfang der fachgesetzlich definierten Vorgaben (z.B. den Auflagen der 
Baugenehmigungen für die zu errichtenden Gebäude und Anlagen) hinaus nicht erforderlich. 

10 Beteiligung der Naturschutzbehörde 

Die für dieses Verfahren zuständige Untere Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung des Wester-
wald-Kreises wird im weiteren Verfahren beteiligt. 

11 Zusammenfassung (gem. Ziffer 3c der Anlage zum B auGB) 

Die Konversion der ehemaligen Wäller-Kaserne in Westerburg trägt den vorliegenden Fachplanungen, 
eingeholten Fachgutachten sowie den durch die Stadt Westerburg formulierten städtebaulichen und 
landschaftsplanerischen Zielvorstellungen Rechnung. 

Durch die Inanspruchnahme einer bereits seit Jahrzehnten durch vielfältige anthropogene Nutzungen 
überformten ehemaligen Bundeswehr-Liegenschaft, der unmittelbaren Benachbarung des bestehen-
den Siedlungsbereichs von Westerburg, der bereits bestehenden inneren und äußeren Flächener-
schließung und der einfachen Anbindung an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz wird dem 
baugesetzlich definierten Planungsgrundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden in be-
sonderer Weise entsprochen. Ebenso wird der fachgesetzlich (u.a. durch das BNatschG, das 
LNatSchG und das BBSchG) definierte Minimierungsgrundsatz beachtet. Dennoch kommt es infolge 
der Planung auch zu Eingriffen in zwar veränderte, aber noch unversiegelte Offenlandflächen. 

Planungsrelevante Schutzgebiete nach Landes-, Bundes- oder EU-Recht grenzen nicht an; lediglich 
Entwicklungsflächen der Bäche fallen teilweise unter die Schutzvorschriften des § 30 BNatSchG. Die-
se Schutzkategorie ist an lineare Landschaftsteilflächen geknüpft, hier: das Gewässer Hölzbach selbst 
sowie seine unmittelbaren Randstrukturen. Zwischen diesen Biotopvorrangflächen und den projektier-
ten Bauflächen verbleiben Flächenpuffer. Auch mit artenschutzrechtlichen Belangen – die hierfür er-
forderlichen Untersuchungen wurden unter Zugrundelegung eines umfassenden Leistungsprogramms 
vorlaufend im Jahr 2011 durchgeführt – ist das Projekt gemäß den bislang dokumentierten Ergebnis-
sen vereinbar. 

Die Erholungsfunktion für die ortsansässige Bevölkerung ist nicht betroffen; dem Landschaftsbild-
schutz wird durch eine umfangreiche und sorgsame Grüneinbindung nach Außen und die Entwicklung 
ökologischer Ersatzflächen Rechnung getragen. Eine Störung des Ortsbildes wird aufgrund des ver-
bleibenden hohen Durchgrünungsanteils im Plangebiet auch künftig vermieden. 

Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen ist abschließend festzustellen, dass die 5. Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Westerburg bei Durchführung aus Umweltsicht 
vertretbar ist. 

V VERZEICHNIS DER ANLAGEN ZUR BEGRÜNDUNG 
In dieser Fassung der Begründung sind folgende Gutachten als Anlagen zur 5. Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes für den Bereich"Wäller-Park" enthalten: 

�  Grundlagenerhebung zur Konversionsmaßnahme Wäller-Kaserne in Westerburg: Bebauungs-
plan ‚Wäller-Park‘ der Stadt Westerburg“, BFL, Büro für Freiraumplanung und Landschaftsar-
chitektur, Stand: 2011 

�  Umweltbericht gem. § 2a BauGB mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz gem. § 9 
BNatSchG einschl. textlicher Festsetzungsvorschläge, BFL, Büro für Freiraumplanung und 
Landschaftsarchitektur, Stand: November 2013 
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�  Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Wällerpark" in Westerburg, FIRU GfI 
mbH, Kaiserslautern, Stand: November 2013, Bericht-Nr.: P 12-019 

�  Stellungnahme zum Thema Boden / Grundwasser / Altlasten für den Bebauungsplan „Wäller-
Kaserne“ in Westerburg Tauw GmbH, Leverkusen, 07/2012 

�  Stellungnahme zu ergänzenden Bodenuntersuchungen für den Bebauungsplan "Wäller-
Kaserne" in Westerburg, Stellungnahme Tauw GmbH, 10/2012, Zeichen: N002-2399099RDS-
V01 








